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1. Prüfungsauftrag 
 

 
1.1 Allgemeine Vorbemerkungen und Prüfungspflicht des Jahresabschlusses 

 
Die Prüfung des Jahresabschlusses bildet den Kern der kommunalen Rechnungsprüfung und ist 
ihre gesetzliche Pflichtaufgabe. Dies galt schon in der Kameralistik und gilt ebenso im doppischen 
Haushalts- und Rechnungswesen. Der Jahresabschluss ist eine wesentliche Grundlage für die öf-
fentliche Finanzkontrolle sowie für die Prüfung der Verwaltungsführung. 

 
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes für ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) zum 01. 
Januar 2005 mussten alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen spätestens am 01. Januar 2009 ihr 
Rechnungswesen auf die Doppik umstellen. Mit der Entscheidung für das NKF ist eine Grundsatz-
entscheidung zur Umstellung der Kameralistik auf das kaufmännische Rechnungswesen getroffen 
worden. 

 
Im Rahmen der Umstellung der Kameralistik auf die Doppik hat die Stadt Netphen zum 01. Januar 
2008 eine Eröffnungsbilanz als Ausgangspunkt ihrer Rechnungslegung nach den Grundsätzen der 
doppelten Buchführung erstellt. 
 
Dem Jahresabschluss kommt eine größere Bedeutung zu als es bei der kameralen Jahresrechnung 
der Fall war. Der Jahresabschluss gibt einen Überblick über die tatsächliche Vermögens-, Schul-
den-, Finanz- und Ertragslage der Stadt und deren weitere wirtschaftliche Entwicklung. Er gibt 
auch Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die Einhaltung des Haushalts-
plans. Der Jahresabschluss besteht daher nach § 95 Abs. 2 GO NRW aus der Ergebnisrechnung, 
der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Darüber hinaus ist ein  
Lagebericht aufzustellen. 
 
Der Bürgermeister hat nach dem Ende des auf ein Jahr begrenzten Auftrages, die Haushaltswirt-
schaft der Stadt nach der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung zu führen, dem Rat einen 
Jahresabschluss vorzulegen. Er muss darlegen, wie er den Auftrag des Rates durchgeführt hat, zu 
welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat, welche 
Auswirkungen sich daraus auf das Vermögen und die Schulden der Stadt ergeben, aber auch, 
welche Risiken und Chancen insgesamt für die künftige Entwicklung der Stadt bestehen. 

 
Zum 31. Dezember 2008 wurde erstmalig ein Jahresabschluss gemäß § 95 GO NRW aufgestellt. 
Im vorliegenden Jahresabschluss wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Jahres 2019 
nachgewiesen. 
 
Der Jahresabschluss 2019, bestehend aus der Bilanz nebst Anhang, der Ergebnis- und Finanz-
rechnung, den Teilrechnungen und dem Lagebericht ist nach § 95 Abs. 1 GO NRW von der Stadt 
Netphen aufzustellen.   
 
Der Jahresabschluss 2019 wurde im Entwurf gem. § 95 Abs. 5 GO NRW vom Kämmerer aufge-
stellt, vom Bürgermeister bestätigt und dem Rat der Stadt Netphen zu seiner Sitzung am 
03.09.2020 (Vorlage 134/2020) zugeleitet. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht ist nach § 102 Absatz 1 GO NRW prüfungspflichtig.   
 
Danach ist vom Rechnungsprüfungsausschuss (§ 59 Abs. 3 GO NRW) zu prüfen, ob der vorgelegte 
Jahresabschluss 2019 – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung – ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der 
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Stadt Netphen vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dargestellt sind.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich nach § 59 Abs. 3 i.V.m. § 102 Abs. 1 GO NRW zur 
Durchführung dieser Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung.  
 
Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Netphen ist als örtliche Rechnungsprüfung nach § 102 Abs. 
1 Satz 1 GO NRW seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes zum 31.12.2019, vor Feststellung durch den Rat, nachgekommen.  
 
Das Ergebnis dieser Prüfung wird mit dem nachfolgenden Prüfbericht zum Jahresabschluss 2019 
dokumentiert.  
 
Die Bedeutung des Jahresabschlusses bringt es mit sich, dass dieser vor der Feststellung durch 
den Rat örtlich zu prüfen und danach der Aufsichtsbehörde nach § 96 Abs. 2 GO NRW anzuzeigen 
ist. 

 
Der festgestellte Jahresabschluss ist aber auch Gegenstand der überörtlichen Prüfung nach § 105 
GO NRW durch die Gemeindeprüfungsanstalt. 

 
 

1.2 Inkrafttreten des 2. NKFWG ab dem 01.01.2019 
 
Mit dem Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFWG) vom 28.12.2018 zum 
01.01.2019 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) des 
Landes NRW per Erlass vom 15.02.2019 geregelt, dass die neuen Regelungen der GO NRW bzw. 
KomHVO NRW zum Prüfverfahren und zum Prüfungsvorgehen ab dem 01.01.2019 bei der Prüfung  
der Jahresabschlüsse zu berücksichtigen sind. 
 
Darauf wurde bereits im vergangenen Jahr - im Bericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt 
Netphen über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 - hingewiesen.  
 
Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wurden die Vorschriften mit der Neuregelung des 2. 
NKFWG der GO NRW (i.d.F. ab dem 01.01.2019) und der KomHVO NRW (gültig ab dem 
01.01.2019) als Prüfungsmaßstab berücksichtigt. Die Verwaltung hat den vorliegenden Jahresab-
schluss 2019 auf der Grundlage der neuen Regelungen des 2. NKFWG aufgestellt. 
 
 
1.2.1 Berichterstattung für den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 59 GO NRW)  
 
Die Berichterstattung für die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses erfolgt mit der Neu-
fassung zum 01.01.2019 nach § 59 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 102 Abs. 1 und Abs. 8 GO NRW in 
Form eines Prüfberichts verbunden mit einem Bestätigungsvermerk.   
 
Die örtliche Rechnungsprüfung prüft den Jahresabschluss bzw. Lagebericht und erteilt den gefor-
derten Bestätigungsvermerk unter Berücksichtigung der Inhalte des § 322 HGB, wobei dies nur 
sinngemäß bzw. unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen einer Gebietskörperschaft 
mit dem Recht der Selbstverwaltung durch ihre gewählten Organe erfolgt (siehe Art. 78 Abs. 1 
Landesverfassung NRW). 
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1.2.2 Stellungnahme zur Jahresabschlussprüfung durch den Rechnungsprüfungsaus-
schuss (§ 59 Abs. 3 Satz 4 und 5 GO NRW) 

 
Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt zu dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung schriftlich 
gegenüber dem Rat Stellung. 
 
Mit der Beschlussfassung durch die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses wird die Prü-
fung des Jahresabschlusses 2019 abgeschlossen und aus der Verantwortung des Ausschusses 
heraus bestätigt, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben 
sind und ob er den vom Bürgermeister aufgestellten Jahresabschluss 2019 und beigefügten Lage-
bericht billigt (§ 59 Abs. 3 GO NRW). 
 
1.3 Bestätigung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers (§ 102 Abs. 8 GO NRW 

i.V.m. § 321 Abs. 4a HGB analog) 
 
Die örtliche Rechnungsprüfung ist als Dienststelle in die allgemeine Organisation der Stadtverwal-
tung Netphen eingegliedert, wobei der Fachbereich Rechnungsprüfung aufgrund der gesetzlichen 
Regelungen in den §§ 101 bis 104 GO NRW und der damit verbundenen städtischen Rechnungs-
prüfungsordnung (RPO) eine rechtliche und organisatorische Sonderstellung innerhalb der Verwal-
tung eingeräumt ist.  
  
Nach § 101 Abs. 2 GO NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung bei der Erfüllung der ihr zugewie-
senen Prüfungsaufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Im Übrigen ist nach § 3 
Abs. 1 der Rechnungsprüfungsordnung die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat unmittelbar ver-
antwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Durch die unmittelbare 
Unterstellung der Rechnungsprüfung in ihrer sachlichen Tätigkeit unter den Rat der Stadt, sind die 
Vorgesetztenrechte des Bürgermeisters im Wesentlichen eng auf den förmlichen Dienstbetrieb 
begrenzt worden.  
  
In der Rechnungspüfungsordnung hat der Rat der Stadt Netphen die Aufgaben und Befugnisse 
der örtlichen Rechnungsprüfung für die Ausübung einer unabhängigen Prüfung definiert. Die Un-
abhängigkeit der im Fachbereich Rechnungsprüfung tätigen Prüferinnen und Prüfer, die vom Rat 
der Stadt jeweils einzeln bestellt wurden (§ 101 Abs. 4 GO NRW) und gemäß Dienstverteilungs-
plan mit der Verwaltung einer Planstelle beauftragt sind, wird regelmäßig gewährleistet.  
  
Die im Fachbereich Rechnungsprüfung tätigen Prüferinnen und Prüfer erfüllen die Voraussetzun-
gen nach § 101 Abs. 6 GO NRW (z.B. Nichtbestehen eines Verwandtschaftsverhältnisses mit ei-
nem Mitglied des Verwaltungsvorstandes oder zu Bediensteten der zu prüfenden Finanzbuchhal-
tung).  
  
Aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur örtlichen Rechnungsprüfung und der konkreten örtli-
chen Ausgestaltung im Fachbereich Rechnungsprüfung wird insofern die Unabhängigkeit der ver-
antwortlichen Fachbereichsleitung und aller im Fachbereich tätigen Prüferinnen und Prüfer i.S.v. § 
101 Abs. 6 und § 102 Abs. 8 GO NRW i.V.m. § 321 Abs. 4a HGB analog ausdrücklich bestätigt. 
 
 
2.  Grundsätzliche Feststellungen 
 
2.1  Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Kämmerers 
 
Gem. § 95 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll ei-
nen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie Rechenschaft über die 
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Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben (§ 49 KomHVO NRW). Weiterhin ist über Vor-
gänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten 
sind, zu berichten. Insgesamt soll der Lagebericht so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. 
Außerdem hat der Lagebericht demnach unter Einbeziehung der wesentlichen Ziele und Kennzah-
len eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der städtischen Aufgabenerfüllung entspre-
chende Analyse zu enthalten. Es ist dabei auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Ent-
wicklung der Stadt einzugehen. 

 
Dementsprechend hat der Kämmerer im Jahresabschluss bzw. im Lagebericht zur Beurteilung der 
Lage der Stadt Netphen folgende Schwerpunkte genannt: 
 

 Die Bilanzsumme der Stadt Netphen beträgt zum 31.12.2019 rd. 186.008 T€ und weist 
damit im Vergleich zur Schlussbilanz vom 31.12.2018 eine Erhöhung um ca. 174 T€ 
(0,09 %) aus.  

 
• Die Vermögensstruktur (rd. 185.859 T€) wird wie im Vorjahr (rd. 185.691 T€) maßgeb-

lich durch das Anlagevermögen in Höhe von rd. 179.825 T€ (96,75 %) geprägt. 
 
• Der mit rd. 173.247 T€ (96,34 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. 

Das kommunale Infrastrukturvermögen mit rd. 77.560 T€ (44,77 %) und die bebauten 
Grundstücke mit rd. 71.668 T€ (41,37 %) sind besonders hervorzuheben. 

 
• Die im Wesentlichen aus Sondervermögen (Wasserwerk) bestehenden Finanzanlagen 

stellen mit rd. 6.229 T€ (Vorjahr rd. 6.113 T€) 3,35 % der Bilanzsumme dar. 
 
• Das Umlaufvermögen umfasst rd. 6.033 T€ (3,24 %) und hat sich im Vergleich zum 

Haushaltsjahr 2018 um rd. 1.130 T€ erhöht. Hierin enthalten sind neben den liquiden 
Mitteln in Höhe von rd. 2.053 T€ (Vorjahr rd. 762 T€) Forderungen und sonstige Ver-
mögensgegenstände in Höhe von rd. 3.980 T€ (Vorjahr 4.143 T€). 

 
• Auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten entfallen rd. 149 T€ (0,08 %). 
 
• Auf der Passivseite der Bilanz dominiert das Eigenkapital mit rd. 50.152 T€ (Vorjahr rd. 

52.348 T€) und einem Anteil von 26,96 % (Vorjahr 28,17 %) an der Bilanzsumme. Es 
setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichstücklage und dem 
Jahresfehlbetrag 2019. Der Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2019 beläuft sich 
auf rd. 2.332 T€ und wird sowohl die Ausgleichsrücklage (rd. 527 T€) mit Wirkung zum 
01.01.2020 vollständig aufzehren, als auch die Allgemeine Rücklage mit Wirkung zum 
01.01.2020 um rd. 1.805 T€ verringern. 

 
• Ebenfalls zum Vermögen der Stadt Netphen zu rechnen sind die auf der Passivseite der 

Bilanz ausgewiesenen Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und sonstigen Son-
derposten in Höhe von rd. 69.268 T€ (37,24 %; Vorjahr rd. 71.262 T€). 

 
• Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich auf rd. 3.727 T€ (2,00 %; 

Vorjahr rd. 3.409 T€). 
 

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Er ist plausibel und nachvollziehbar und 
steht mit den bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnissen im Einklang. Die 
Beurteilung der Lage durch den Kämmerer vermittelt insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 
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Die Prüfung hat keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand der Stadt Netphen 
gefährdet ist. 
 
2.2 Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen 
 
Bei der Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 sowie des Lageberich-
tes hat das Rechnungsprüfungsamt keine Tatsachen festgestellt, die die Entwicklung der Stadt 
wesentlich beeinflussen oder gar in ihrem Bestand gefährden könnten. 

 
2.3 Beachtung von sonstigen gesetzlichen Vorschriften und Satzungsregegelungen 
 
Falls bei der Prüfung Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften festgestellt 
wurden, hat das Rechnungsprüfungsamt hierüber zu berichten. 

 
Das Rechnungsprüfungsamt weist darauf hin, dass gem. § 95 Abs. 5 GO NRW der 
Entwurf des Jahresabschlusses vom Kämmerer aufzustellen und dem Bürgermeister 
zur Bestätigung vorzulegen ist. Der Bürgermeister leitet diesen im Anschluss an die 
Bestätigung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur 
Feststellung zu. Tatsächlich erfolgte die Zuleitung des städtischen Jahresabschlusses 
2019 jedoch erst in der Sitzung des Rates am 03.09.2020. 
 
Der Rat stellt gem. § 96 Abs. 1 GO NRW bis spätestens 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgen-
den Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss 
fest und entscheidet über die Entlastung des Bürgermeisters. 
 
Das RPA hat die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 am 07.09.2020 aufgenommen und mit Un-
terbrechungen bis zum 22.03.2021 durchgeführt. 
 
 
2.4 Beanstandungen 
 
Im Rahmen dieser Prüfung haben sich wesentliche Beanstandungen, die für die 
Überwachung und Kontrolle durch den Rat (§ 55 GO NRW) von Bedeutung sind, nicht 
ergeben. 
 

 Hinsichtlich der Gestaltung des „internen Kontrollsystems“ wird auf Ziffer 5 des Prü-
fungsberichtes verwiesen. 
 

 
3  Gegenstand, Art, Umfang und Inhalte der Prüfung 
 
3.1  Gegenstand der Prüfung 
 
Gegenstand der Prüfung ist der Jahresabschluss einschließlich des Anhanges und des Lageberich-
tes sowie insbesondere der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über die örtlich festgeleg-
ten Restnutzungsdauern (§ 95 i.V. mit § 102 GO NRW). 
 
Der Jahresabschluss ist dahingehend zu prüfen, ob ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt wird. Als Maßstab gilt die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften und der sie ergänzenden Satzungen (Haushaltssatzung, Gebühren- und Beitragssat-
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zungen etc.) und der sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen (Dienstanweisungen, Richtlinien zu 
Inventur und Bewertung, Zeichnungsberechtigungen etc.). 

 
Weiterhin ist zu prüfen, ob 

 
 der Haushaltsplan eingehalten ist, 

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch begründet und belegt sind, 
 

 bei den Einnahmen und Ausgaben, den Erträgen und Aufwendungen, den Einzahlun-
gen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den 
geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 
 

 die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

 der Anhang zum Jahresabschluss eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt 
vermittelt. 

 
Der vom Kämmerer aufgestellte Jahresabschluss wurde vom Bürgermeister bestätigt. Er ist somit 
sowohl für den Inhalt als auch für die Ausgestaltung des Jahresabschlusses verantwortlich (§ 95  
Abs. 5 GO NRW). Die Rechnungsprüfung hat die Aufgabe, auf der Grundlage der durchgeführten 
pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss abzugeben. 

 
Dazu wurde der am 03.09.2020 im Rat eingebrachte Entwurf des Jahresabschlusses zum 
31.12.2019 geprüft. 

 
Die zur Durchführung der Prüfung benötigten Nachweise sowie Auskünfte und Aufklärungen sind 
von den Mitarbeitern/Innen erbracht worden.  
In der üblichen Vollständigkeitserklärung wurde am 22.03.2021 bestätigt, dass in der Buchführung 
und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflich-
tungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthal-
ten und alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind. 

 
Es wird weiterhin versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für 
die Beurteilung der Lage der Stadt Netphen wesentlichen Gesichtspunkte sowie in Anlehnung an § 
289 HGB erforderlichen Angaben enthält.  
 
3.2  Art, Umfang und Inhalte der Prüfung 
 
Die Prüfung ist nach den §§ 102 und 104 GO NRW und in Anlehnung an die vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor-
genommen worden. 
 
Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend 
sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen 
Fehlaussagen ist. Denn Ziel der Prüfung ist gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW die Feststellung, ob der 
Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Gemeinde 
vermittelt. 

 
Auf der Grundlage des vom IDW entwickelten risikoorientierten Prüfungsansatzes ist 
eine an den Risiken der Stadt Netphen ausgerichtete Prüfungsplanung vorgenommen 
worden. Diese Prüfungsplanung beruht auf den ersten analytischen Prüfungshandlun-
gen sowie einer grundsätzlichen Einschätzung des rechnungslegungsbezogenen in-
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ternen Kontrollsystems. Das darauf aufbauende prüffeldbezogene Prüfungsprogramm 
bestimmt auf der Grundlage der festgestellten Risikofaktoren die Prüfungsschwer-
punkte. 

 
Die Prüfung wurde so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vor-
schriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes 
der Lage der Gemeinde wesentlich auswirken, erkannt werden konnten (IDW PS 250). Art und 
Umfang der Prüfungshandlungen bestimmen sich durch die Einschätzungen des Risikos und der 
Wesentlichkeit. Der Grundsatz der Wesentlichkeit in der Abschlussprüfung besagt, dass die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes darauf auszurichten ist, mit hinreichender Si-
cherheit falsche Angaben aufzudecken, die auf Unrichtigkeiten oder Verstöße zurückzuführen sind 
und die wegen ihrer Größenordnung oder Bedeutung einen Einfluss auf den Aussagewert der 
Rechnungslegung für die Abschlussadressaten haben.  
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Netphen sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Das Rechnungsprüfungsamt hat die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems im Hinblick auf die Ermittlung von Ergebnis- und Finanzrech-
nung beurteilt. 

 
Die durch ein versicherungsmathematisches Gutachten ermittelten Pensions- und Beihilferückstel-
lungen wurden durch ein Testat der Heubeck AG, Köln, bestätigt. 

 
Sowohl die Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems als auch die 
Durchführung sonstiger substanzieller Prüfungshandlungen erfolgte in Stichproben. Im Vorder-
grund standen analytische Prüfungshandlungen um zu gewährleisten, dass die Vermögensgegen-
stände von der Systematik her vollständig und zutreffend erfasst wurden. Eine vollständige Einzel-
fallprüfung ist wirtschaftlich nicht vertretbar und steht auch nicht im Einklang mit dem vom Rech-
nungsprüfungsamt angewandten risikoorientierten Prüfungsansatz. 
Im Rahmen der Prüfung des Lageberichtes waren unter Berücksichtigung des Umfeldes und der 
Erkenntnisse, die das Rechnungsprüfungsamt während der Prüfung des Jahresabschlusses ge-
wonnen hat, die Zuverlässigkeit der Datenerfassung und Datenaufbereitung für die Angaben im 
Lagebericht, die Plausibilität prognostischer und wertender Angaben im Lagebericht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung Gegenstand der Prüfungshandlungen. 

 
Darüber hinaus wurde seitens des Rechnungsprüfungsamtes geprüft, ob durch die Form der Dar-
stellung und die Wortwahl keine falsche Vorstellung von den Verhältnissen vermittelt wird. 
 
Aufgrund der zuvor beschriebenen Prüfungsstrategie ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunk-
te: 
 

 Zu- und Abgänge bei den Sachanlagen 
 Ansatz und Bewertung der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau 
 Ansatz und Bewertung der Forderungen 
 Ansatz und Bewertung der liquiden Mittel 
 Bildung, Bewertung und Auflösung der Sonderposten 
 Vorhandensein, Vollständigkeit und Bewertung der Urlaubs-, Überstunden-, Altersteilzeit-, 

Pensions- und Beihilferückstellungen 
 Vollständigkeit und Bewertung der übrigen Rückstellungen 
 Vollständigkeit der Verbindlichkeiten aus Krediten 
 Bewertung und Ausweis der übrigen Verbindlichkeiten 
 Ansatz und Bewertung der erhaltenen Anzahlungen 
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 Vollständigkeit und Bewertung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzung 
 

 
4  Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 
 
4.1  Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 
In Anlehnung an das Handelsrecht macht auch das NKF die Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung (GoB) zur Grundlage der gemeindlichen Buchführung (§§ 28 und 29 KomHVO NRW). 

 
Die wesentlichen Grundsätze sind die Klarheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und 
Nachvollziehbarkeit. 

 
Inventur und Buchführung sind nur dann ordnungsgemäß, wenn ein sachverständiger Dritter sich 
innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über die Vorgehensweise und über die Ergeb-
nisse verschaffen kann. 
 
4.1.1  Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 
 
Die Buchführung und das Belegwesen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. 
 
Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in der Buchführung, 
dem Jahresabschluss und dem Lagebericht ordnungsgemäß dargestellt. 

 
4.1.2  Jahresabschluss 
 
Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht, nach Beurteilung des Rech-
nungsprüfungsamtes, der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). 

 
Die Bilanz sowie die Ergebnis- und die Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchfüh-
rung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die geltenden Ansatz-, Ausweis- und Be-
wertungsvorschriften wurden beachtet. 

 
Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten des Jahresabschlus-
ses und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder. 
 

4.1.3  Lagebericht 

Der Lagebericht ist als Anlage diesem Bericht beigefügt. Er vermittelt insgesamt eine zutreffende 
Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und steht im Einklang 
zu den während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. 

 
Berichtspflichtige Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Ende des Haushaltsjahres 2019 
eingetreten sind, wurden nicht festgestellt. Über die voraussichtliche finanzielle Entwicklung der 
Stadt Netphen wurde in ausreichendem Umfang berichtet. 

 
Die Prüfung führte letztendlich zu dem Ergebnis, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen 
und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffende dargestellt sind. 
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4.2      Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 
4.2.1  Wesentliche Bewertungsgrundlagen 
 
Nachstehende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden in dem Jahresabschluss 2019 
zugrunde gelegt: 

 
 Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln ermittelt 

worden. 
 
 Sämtliche bis zum Bilanzstichtag bekannt gewordenen Risiken, die zu diesem Stichtag 

vorlagen, wurden aufgenommen. 
 
 Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten 

für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 
 
 Von dem Wahlrecht des Komponentenansatzes gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wird 

bisher kein Gebrauch gemacht. 
 
 Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von bis zu 410 € netto wurden im 

Sinne des § 36 Abs. 3 KomHVO NRW im Jahr ihres Zuganges direkt ergebniswirksam 
als Aufwand verbucht. 

 
 Für Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden aus Ver-

einfachungsgründen Festwerte i. S. d. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet, sofern 
von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist. 

 
 Das Sach- und Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ange-

setzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen. 
 

 Es wird durchgängig die lineare Abschreibungsmethode angewandt. 
 

 Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenminister des Lan-
des NRW bekanntgegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichti-
gung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse.  
Abweichungen von den darin vorgesehenen gewöhnlichen Nutzungsdauern gab es im 
Haushaltsjahr 2019 nicht. 

 
 Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert an-

gesetzt. Forderungsausfälle sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksich-
tigt. Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Erhaltene 
Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, 
werden als Verbindlichkeiten ausgewiesen. 

 
 Sonderposten werden ausgewiesen, sobald die zweckentsprechende Verwendung er-

folgt ist. Die Auflösung erfolgt zeitgleich bei Verwendung bzw. linear entsprechend der 
Abschreibung. 
 

 Rückstellungen werden gebildet, soweit Risiken oder Vorgänge bekannt sind. 
 
 Bei den Finanzanlagen erfolgte im Jahr 2019 die Bewertung die Wertpapiere des Anla-

gevermögens unverändert zum Wert der Eröffnungsbilanz, da sich keine Indikatoren 
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für Veränderungen auf einen niedrigeren Wert ergeben haben. Die bilanziellen Korrek-
turen (Wertberichtigungen) der Beteiligung und des Sondervermögens sind auf die er-
forderlichen bilanziellen Veränderungen aufgrund des Jahresergebnisses 2019 des 
Sondervermögens (Wasserwerk) und des zwischenzeitlich geprüften Jahresergebnis-
ses 2018 der Beteiligung (FON GmbH) zurückzuführen.  

 
 Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgren-

zungsposten und vermittelt so ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Netphen. 

 
4.2.2  Feststellungen zur Gesamtaussage 
 
Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Netphen hat ergeben, dass der 
Jahresabschluss 2019 insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der 
Stadt Netphen vermittelt. 
 
 
5.   Feststellungen zum internen Kontrollsystem (IKS) 
 
Bei der Prüfung der Haushaltswirtschaft stehen zum einen die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung, d. h. die Verwaltungs-
prozesse, zum anderen die Funktionsweise des internen Kontrollsystems (IKS) im Mittelpunkt. 
  
Dabei kommt es darauf an, die wesentlichen Risiken im Verwaltungsablauf zu erkennen. Die 
kommunale Abschlussprüfung umfasst somit insbesondere Risikomanagement-, Kontroll- sowie 
Führungs- und Überwachungsprozesse. 
 
Bei der Prüfung des Risikomanagements kommt dem IKS, als Teil des Risikomanagements, eine 
besondere Bedeutung zu. 
 
Ein Internes Kontrollsystem besteht aus systematisch gestalteten organisatorischen (Sicherungs-) 
Maßnahmen und Kontrollen in dem Verband zur Einhaltung von Richtlinien und zur Abwehr von 
Schäden, die durch das eigene Personal oder böswillige Dritte verursacht werden können. 
 
Die Maßnahmen beruhen auf technischen und organisatorischen Prinzipien (z. B. „Prinzip der 
Transparenz von Verwaltungsprozessen“, „Vier-Augen-Prinzip“ und „Prinzip der Funktionstren-
nung“). Sie umfassen Aktivitäten und Einrichtungen zur verwaltungsinternen Kontrolle wie z. B. 
softwaretechnische Zugriffskontrollen, schriftliche Weisungen zur Sicherheit und zur Geheimhal-
tung von Dienst- und Betriebsgeheimnissen, Maßnahmen zum Schutz der materiellen und immate-
riellen Vermögensgegenstände der Stadt sowie Maßnahmen zur Abwehr von Korruption und von 
Vermögensschäden (z. B. durch das Vier-Augen-Prinzip). 
 
Das interne Kontrollsystem verfolgt folgende allgemeine Ziele: 
 

 Sicherstellung der Effektivität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Verwaltungsprozes-
sen 

 Sicherstellung der Verlässlichkeit der Daten des Finanz- und Rechnungswesens 
 Sicherstellung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns 
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Ein funktionierendes Internes Kontrollsystem reduziert das Risiko von Fehlern und könnte langfris-
tig einen geringeren Umfang aussagebezogener Prüfungshandlungen rechtfertigen. 
 
Die formelle Einrichtung und bedarfsgerechte Ausgestaltung eines IKS stellt eine organisatorische 
und personelle Herausforderung dar und ist verantwortlich vom Bürgermeister zu regeln. 
 
Dies ist derzeit lediglich teilweise (z.B. in Form von einzelnen Dienstanweisungen als ein Teil eines 
IKS) überwiegend für verschiedene Funktionsbereiche geschehen. Eine vollständige systematische 
Dokumentation und nachvollziehbare Umsetzung eines rechnungslegungsbezogenen IKS bzw. zu 
einzelnen Geschäftsprozessen ist nicht zu erkennen.  
 
Die verschiedenen Aspekte eines IKS innerhalb der Stadt Netphen sind zu optimieren und geeig-
net zu dokumentieren. Für den vorliegenden Jahresabschluss ist – als eine Ausprägung des IKS – 
dabei unmittelbar das „rechnungslegungsbezogene IKS“ wesentlich und für künftige Jahresab-
schlüsse ausführlicher – idealerweise verbunden mit einem Risikomanagementbericht – zu doku-
mentieren.  Dies ist nach Auffassung der Rechnungsprüfung ein iterativer Prozess, der eine struk-
turierte Erfassung und Analyse der Geschäftsprozesse hinsichtlich der Risiken in allen Fachberei-
chen erfordert und angemessen zu dokumentieren ist. 
 
Wesentliche Mängel (außer der bekannten und grundlegenden Feststellung des Feh-
lens einer systematischen Dokumentation und Beschreibung) sind mit der Jahresab-
schlussprüfung im internen Kontrollsystem zurzeit nicht festgestellt worden.   
 
Ein wesentlicher Hintergrund für diese Feststellung ist, dass der Gesetzgeber mit der formellen 
Festlegung in § 59 Abs. 3 GO NRW im 2. NKFWG NRW der Prüfung des IKS erstmals formell einen 
hohen Stellenwert eingeräumt hat. Insofern ist es verständlich, dass die Verwaltung einen ange-
messenen Zeitrahmen benötigt, um die verschiedenen Risikoaspekte zum Themenbereich IKS für  
den komplexen Geschäfts-/ Verwaltungsprozessen verwaltungsweit zu klären.  Anschließend sind 
die notwendigen Analyse-, Entscheidungs- und Dokumentationsprozesse zum IKS nachvollziehbar 
zu dokumentieren. 
 
Die wesentlichen bekannten Elemente des IKS mit einem Bezug zum Rechnungswesen bzw. zum 
Jahresabschluss lassen sich aus Sicht der Rechnungsprüfung dabei wie folgt zusammenfassen: 
 
5.1 Innerdienstliche Regelungen 
 
Das IKS wird hinsichtlich des Kontrollfeldes und der damit verbundenen Risikobeurteilung durch 
die Verwaltungsleitung und den sich daraus ergebenen Kontrollaktivitäten in weiten Teilen formal 
durch örtliche Dienstanweisungen bzw. Leitlinien geregelt. Die Beachtung der örtlichen Dienstan-
weisungen bzw. Leitlinien erfolgt verwaltungsintern durch die jeweiligen Vorgesetztenebene im 
Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht. 
 
Ein Teil der genannten Dienstanweisungen bzw. Richtlinien ist bekanntermaßen veraltet. Die 
Dienstanweisungen bzw. Richtlinien müssen daher nach Auffassung der Rechnungsprüfung zeit-
nah den gesetzlichen Erfordernissen angepasst werden, damit eine wesentliche Aufgabenstellung 
des IKS annähernd erreicht werden kann.  
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5.2  Elemente eines rechnungslegungsbezogenen IKS 
 
Aufgaben- und Funktionstrennung  

  
Die Trennung der Finanzbuchhaltung (d.h. die Verantwortung sowie die Befugnisse zu den städti-
schen Girokonten) von den zuständigen städtischen Fachbereichen und Büros für die Ausführung 
des Verwaltungshandelns kann als ein Teil des IKS verstanden werden:  

  
 Die Befugnisse (z.B. nach Ziff. 4 der Dienstanweisung für das Anordnungswesen bei der 

Stadt Netphen) für die Erteilung von Kontierungsanweisungen gegenüber der Finanzbuch-
haltung in den Fachbereichen und Außenstellen sind schriftlich durch Unterschriftsvoll-
machten geregelt.  
  

 Die Kontovollmachten für die städtischen Girokonten sind grundsätzlich nur Mitarbeitern 
der Finanzbuchhaltung zugeordnet, um eine Aufgaben- und Funktionstrennung gegenüber 
allen anderen Verwaltungsbereichen (mit abgestuften Vollmachten zu Kontierungsanwei-
sungen gegenüber der Finanzbuchhaltung) sicherzustellen.  

 
Nutzung eines zentralen Rechnungseingangsbuches 
 
Die Verwaltung nutzt für zahlreiche Auszahlungsvorgänge regelmäßig ein „zentrales Rechnungs-
eingangsbuch“ innerhalb des Finanzbuchhaltungssystems. Dieses System ist mit einem Work-
flowsystem verbunden, mit dem die Geschäftsprozesse (i.V.m. Buchungs- und Autorisierungsvor-
gängen) elektronisch im Finanzbuchhaltungssystem dokumentiert werden.  Für diesen Zweck 
werden alle eingehenden Rechnungen oder Kontierungsanweisungen dezentral als Scanbelege 
erfasst und der entsprechenden Auszahlungsbuchung im Finanzbuchhaltungssystem zugeordnet.   

  
Eine wesentliche Voraussetzung für die Nutzung des zentralen Rechnungseingangsbuches ist, 
dass alle finanziellen Leistungsverpflichtungen zuvor als Bestellung innerhalb des Finanzbuchhal-
tungssystems erfasst wurden. Diese Bestellerfassung ist regelmäßig innerhalb der Haushaltspla-
nung mit einer automatisierten Verfügbarkeitskontrolle hinsichtlich des Auszahlungsbudgets ver-
knüpft, die eine Limitüberschreitung des festgelegten Finanzbudgets der dezentral buchenden 
Fachbereiche automatisch erkennt und verhindert. 
 
Zentrale Planung und Steuerung der städtischen Finanzen 
 
Die gesamte Haushaltsplanung erfolgt unabhängig von der Finanzbuchhaltung in einer getrennten 
Abteilung des Fachbereichs Finanzen. Dort wird die gesamte Haushaltsplanung und regelmäßige 
Budgetkontrolle bis hin zur Erstellung der produktorientierten Teilergebnis- und Teilfinanzrech-
nungen im Finanzbuchhaltungssystem verantwortet.   
 
5.3 Nutzung automatisierter Fachanwendungen 
 
In den städtischen Fachbereichen werden verschiedene finanzwirksame Fachanwendungen einge-
setzt, mit deren Hilfe automatisiert Zahlungsansprüche bzw. –verpflichtungen der Stadt Netphen 
ermittelt werden und daher als Nebenbuchhaltungen einzuordnen sind. Es werden in den Fach-
anwendungen verschiedene Geschäftsprozesse zu Debitoren bzw. Kreditoren gesondert außerhalb 
des Finanzbuchhaltungssystem erfasst und dezentral in diesen Nebenbuchhaltungen nachgewie-
sen, die ergänzend zum Hauptbuch der Finanzbuchhaltung geführt werden.  Die Rechtsgrundla-
gen für die diversen dezentralen Fachanwendungen können sowohl öffentlich-rechtlicher als auch 
privatrechtlicher Natur sein.  
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Die Anwendung des „4-Augen-Prinzips“ wird aufgrund der Vielzahl und Gleichförmigkeit der Ge-
schäftsvorfälle in vielen Fachanwendungen eher begrenzt bzw. nur in besonderen Fällen umge-
setzt. Die zuständigen Fachbereiche haben daher beispielsweise bei einigen finanzwirksamen 
Fachanwendungen im Nachgang regelmäßige interne Überprüfungen von Auszahlungsvorgängen 
(z.B. durch vorhandene Innenrevisionen) vorgesehen, die in Teilen auf automatisierten und zu-
fallsgesteuerten Auswahllisten der jeweiligen Fachanwendung beruhen; andere Kontrollmecha-
nismen basieren auf der nachgehenden und bewussten Auswahl durch die zuständigen Vorgesetz-
ten.  

  
Zu einem großen Teil werden die damit verbundenen Buchungsdaten automatisiert (über Schnitt-
stellenprogramme) an die Finanzbuchhaltung zur weiteren automatisierten Verarbeitung und Ver-
buchung übermittelt. Zum Teil werden die erforderlichen Auszahlungsdaten direkt in den Fachan-
wendungen erzeugt und anschließend für den unbaren Zahlungsverkehr genutzt.   
Die verschiedenen (dezentralen) Fachwendungen unterstützen bzw. ermöglichen in vielen Verwal-
tungsbereichen eine wirtschaftliche und zugleich eine gleichförmige und strukturierte Aufgaben-
wahrnehmung, wobei die jeweiligen Fachbereiche in Teilen bzw. in Gänze die Verantwortung für 
eine geeignete und nachvollziehbare Administration für alle finanzwirksamen bzw. berechnungsre-
levanten Programm- oder Buchungsparameter tragen. 
 
Maßgeblich sind in diesem Zusammenhang die jeweiligen Vereinbarungen bzw. Weisungen i.V.m. 
der Beauftragung und Inanspruchnahme des IT-Dienstleisters Südwestfalen-IT GmbH (SIT). In 
der Folge tragen – neben der Finanzbuchhaltung – auch die (dezentralen) Fachbereiche eine we-
sentliche Verantwortung für die angemessene Gestaltung des IKS in den Fachanwendungen und 
müssen für eine ordnungsmäßige automatisierte Verarbeitung der Geschäftsprozesse in den Fach-
anwendungen das tatsächliche Funktionieren des IKS regelmäßig sicherstellen. 
 
5.4 Beachtung des Vergaberechts/Vergabebefugnisse für Aufträge 
 
In der Dienstanweisung über die Vergabe von Aufträgen bei der Stadt Netphen (Vergabedienst-
anweisung) hat der Bürgermeister das Vergabeverfahren umfassend geregelt.   

  
Die Rechnungsprüfung prüft nach den Maßgaben der Vergabedienstanweisung und der Rech-
nungsprüfungsordnung der Stadt Netphen Vergabevorgänge und ist hinsichtlich der Vergabeprü-
fungen (insbesondere aufgrund der Durchführung des Laufzettelverfahrens) in die externen Be-
schaffungsprozesse der Verwaltung eingebunden, um beispielsweise Korruptionsrisiken zu mini-
mieren. 
 
5.5  Korruptionsprävention 
 
Korruptionsfälle in der öffentlichen Verwaltung erschüttern das Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger in die Integrität staatlichen Handelns sowie in die Uneigennützigkeit, Unvorein-
genommenheit und Objektivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. 

 
Das Rechnungsprüfungsamt hat in der Vergangenheit mehrfach verwaltungsfachbe-
reichsübergreifende Maßnahmen gefordert und angemahnt. Diese Maßnahmen mit 
dem Ziel der Korruptionsverhütung (z.B. Benennung eines zentralen Ansprechpart-
ners, regelmäßige Sensibilisierung bzw. Schulung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Korruptionsfragen) sollten nunmehr zeitnah umgesetzt und in einer entspre-
chenden Dienstanweisung fixiert werden (siehe auch Ziffer II. des Bestätigungsver-
merks). 
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6.  Aktiva - Erläuterungen zum Jahresabschluss  
  
Im Folgenden werden die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die Art 
der Bestandsnachweise je Bilanzposition der Aktiva erläutert. 
 
Die Erläuterungen entsprechen der in § 42 Abs. 3 KomHVO NRW abgebildeten Bilanzgliederung 
 
6.1  Anlagevermögen 
 
6.1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
Bei immateriellen Gegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die körperlich nicht 
fassbar sind, z. B. Konzessionen und Lizenzen bzw. EDV- Software. 
 
Es ergibt sich ein Bilanzansatz zum 31. Dezember 2019 in Höhe von rd. 349 T€ (Vorjahr rd. 349 
T€). 

 
Eine Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände ist nur zulässig, wenn diese entgeltlich von 
Dritten erworben wurden. Darüber hinaus müssen die Vermögensgegenstände selbstständig be-
wertbar sein. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht nach § 44 Abs. 1 
KomHVO NRW ein Aktivierungsverbot. 
 
6.1.2   Sachanlagen 
 
Einen Überblick über die Entwicklung des Anlagevermögens liefert der Anlagenspiegel (Anlage 1 
zum Anhang). 

 
Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 
KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen.  

 
Voraussetzungen für eine Bilanzierung sind gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 KomHVO NRW das wirt-
schaftliche Eigentum und eine selbstständige Verwertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.  
Eine Mindestgliederung des Sachanlagevermögens ist in § 42 Abs. 3 Nr. 1.2 KomHVO NRW enthal-
ten. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz wurden auf der Grundlage von vorsichtig geschätz-
ten Zeitwerten ermittelt.  

 
Das im Haushaltsjahr 2019 zugegangene Vermögen ist entsprechend der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten bewertet worden. Von dem Wahlrecht des Komponentenansatzes gemäß § 36 
Abs. 2 KomHVO NRW wird bisher kein Gebrauch gemacht. Durch das Rechnungsprüfungsamt er-
folgt eine dauernde Überwachung der durch die Stadt Netphen im Bereich des Sachanlagevermö-
gens durchgeführten Investitionen. Die Prüfungen führten, bezogen auf das Haushaltsjahr 2019, 
nicht zu wesentlichen Feststellungen im Jahresabschluss. 
 
6.1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
 
Zum 31. Dezember 2019 werden unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte im Wert 
von rd. 12,17 Mio. € bilanziert. Im Vergleich zur Schlussbilanz 2018 hat sich der Wert der unbe-
bauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte insgesamt um lediglich rd. 61 T€ verringert. 
Ursächlich hierfür waren Grundstücksveräußerungen bzw. –erwerbe.  
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Lt. der KomHVO NRW  ist eine Unterteilung vorgesehen in 
 

- Grünflächen, 
 

- Ackerland,  
 

- Wald und Forsten, 
 
- Sonstige unbebaute Grundstücke. 

 
6.1.2.2  Bebaute Grundstücke 
 
Bei den bebauten Grundstücken ist lt. der KomHVO NRW eine Unterteilung vorgesehen in  

 
- Kinder- und Jugendeinrichtungen, 

 
- Schulen, 
 
- Wohnbauten, 

 
- Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude. 
 

Zum 31. Dezember 2019 werden bebaute Grundstücke im Wert von rd. 71,7 Mio. € (Vorjahr rd. 
73,1 Mio. €) nachgewiesen.  
 
6.1.2.3  Infrastrukturvermögen 
 
Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer 
Bauweise und Funktion eine Grundvoraussetzung für das Leben in der Stadt bilden. Diese umfas-
sen abschließend: 

 
- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens,  

 
- Brücken und Tunnel, 

 
- Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, 

 
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, 

 
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, 

 
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. 

 
Wegen seiner Eigenart und seiner sich daraus ergebenden eingeschränkten Verwendungsmöglich-
keit ist das Infrastrukturvermögen im engeren Sinne in der Bilanz gesondert auszuweisen. Der 
Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens wird - unabhängig von den darauf 
befindlichen Gebäuden oder sonstigen Aufbauten - in einem gesonderten Bilanzposten angesetzt. 

 
Insgesamt beläuft sich das Infrastrukturvermögen zum 31. Dezember 2019 auf rd. 77,6 Mio. € 
(Vorjahr 79,3 Mio. €). 
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6.1.2.4  Bauten auf fremden Grund und Boden 
 
Zum 31. Dezember 2019 werden Bauten auf fremden Grund und Boden im Wert von rd. 5 T€ 
nachgewiesen. 
 
6.1.2.5  Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
 
Die Bilanzposition beträgt unverändert 37 €. 
 
6.1.2.6  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
 
In diesem Bilanzposten sind die Maschinen und technischen Anlagen erfasst, die der gemeindli-
chen Aufgabenerfüllung dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbstständig bewertbar 
und als nicht fest mit dem Gebäude verbunden zu bewerten sein. Hierzu gehören sämtliche vom 
unbeweglichen Vermögen abgegrenzte Betriebsvorrichtungen. 

 
Für das im Haushaltsjahr 2018 zugegangene Vermögen werden die geleisteten Anschaffungskos-
ten bzw. die erbrachten Herstellungskosten für die Bewertung zugrunde gelegt. 
 
Zum 31. Dezember 2019 werden Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge im Wert von rd. 
3,25 Mio. € nachgewiesen. Die Bilanzposition verringert sich im Vergleich zum Vorjahr somit um 
rd. 289 T€. 
 
6.1.2.7  Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 
Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören alle Einrichtungsgegenstände von Büros und 
Werkstätten, einschließlich der erforderlichen Werkzeuge, z. B. Stühle, Tische, Schränke und PC’s. 
 
Zum 31. Dezember 2019 sind bei dieser Bilanzposition rd. 3,1 Mio. € (Vorjahr rd. 3,2 Mio. €) zu 
verzeichnen. 
 
6.1.2.8  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 
Geleistete Anzahlungen beinhalten die geldlichen Vorleistungen der Stadt Netphen auf noch zu 
erhaltende Sachanlagen. In diesen Fällen steht der Anzahlung noch kein entsprechender Vermö-
gensgegenstand gegenüber. Die entsprechenden Zahlungsströme bezogen auf den Bilanzstichtag 
sind festzuhalten. 
 
Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Von besonderer Be-
deutung ist hierbei die Definition der Herstellungskosten eines Vermögensgegenstandes nach § 34 
Abs. 3 KomHVO NRW. Danach entstehen Aufwendungen für die Herstellung, für die Erweiterung 
oder für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung eines 
Vermögensgegenstandes. Diese Aufwendungen sind für am Bilanzstichtag noch nicht fertig ge-
stellte Anlagen zu aktivieren. Eine Aufteilung der Aufwendungen für Anlagen im Bau nach den 
einzelnen Positionen des Sachanlagevermögens ist dabei nicht erforderlich. 
 
Zum 31. Dezember 2019 beläuft sich die Bilanzposition auf rd. 5,5 Mio. €. Der Vorjahreswert be-
trug rd. 2,9 Mio. €.  
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6.1.3  Finanzanlagen 
 
6.1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen 
 
Kein Ansatz in der Bilanz! 
 
6.1.3.2  Beteiligungen 
 
Die Verminderung des Bilanzwertes im Vergleich zur Schlussbilanz 2018 resultiert aus dem sich 
aus der Jahresabschlussprüfung 2018 ergebenden geprüften Fehlbetrages der FON GmbH. 
 
6.1.3.3  Sondervermögen 
 
Bei der Wertveränderung handelt es sich um den im Jahre 2019 erzielten Jahresüberschuss des 
Wasserwerkes. 
 
6.1.3.4  Wertpapiere des Anlagevermögens 
 
Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens haben in 2019 keine Veränderungen stattgefunden. 
 
6.1.3.5   Ausleihungen 
 
Die Wertveränderung resultiert aus dem Erlass einer Darlehns-Rückzahlungsverpflichtung für die 
Jahre 2015-2018. 
 
6.2  Umlaufvermögen 
 
 
6.2.1  Vorräte 
 
6.2.1.1    Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 
 
Kein Ansatz in der Bilanz! 
 
6.2.1.2   Geleistete Anzahlungen 
 
Kein Ansatz in der Bilanz! 
 
6.2.2      Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Dieser Posten wird insbesondere gemäß § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO NRW in öffentlich-rechtliche 
und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forde-
rungsarten anzusetzen und abzubilden sind.  

 
Bei den Forderungen wird die körperliche Inventur durch die Beleginventur ersetzt, da diese dafür 
die einzige Aufnahmemöglichkeit ist. Bei dieser Inventurform muss der Bestand durch Belege der 
Stadt Netphen nachgewiesen werden. 
Im Rahmen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen ist es für den Forderungsbe-
reich erforderlich, die Werthaltigkeit von Forderungen zu überprüfen und gegebenenfalls Wertbe-
richtigungen vorzunehmen. Für den öffentlich-rechtlichen Forderungsbereich sind die Niederschla-
gung und der Erlass gemäß § 27 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW die maßgeblichen Formen einer Ein-
zelwertberichtigung. Die kaufmännische Vorgehensweise unterscheidet zwischen den Sachver-
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haltsvarianten zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen. Die inhaltlichen Voraussetzungen 
einer uneinbringlichen Forderung, die vollständig abzuschreiben ist, decken sich grundsätzlich mit 
denen einer Niederschlagung. 
 
Die Forderungen sind mit dem tatsächlichen Wert zum Bilanzstichtag anzusetzen. Zweifelhafte 
Forderungen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen 
Wert anzusetzen; uneinbringliche Forderungen sind nicht anzusetzen. Pauschalwert- und Einzel-
wertberichtigungen wegen des allgemeinen Kreditrisikos sind vom Gesamtbetrag der Forderungen 
abzusetzen. 
 
Die Forderungen der Stadt Netphen wurden zum Nennwert bilanziert. Niedergeschlagene Forde-
rungen wurden in voller Höhe einzelwertberichtigt. Darüber hinaus wurde grundsätzlich pauschale 
Forderungsausfallrisiken in Höhe von 50 % (Forderungen älter als 2 Jahre) und 25 % (Forderun-
gen älter als 1 Jahr) berücksichtigt. Die Summe der pauschalen Wertberichtigungen im Jahr 2019 
beträgt rd. 199 T€.  
 
6.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistun-

gen 
 
6.2.2.1.1 Gebühren 
 
Bei den Gebührenforderungen handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Ver-
waltungsgebühren umfassen u. a. Bauaufsichtsgebühren, die Gebühren des Bürgerbüros, des 
Standes- und Ordnungsamtes und Gebühren für Verkehrsbehördliche Anordnungen. Benutzungs-
gebühren werden hauptsächlich im Bereich der Abfallbeseitigung und der Inanspruchnahme der 
Kanalisation erhoben. 
 
Die Forderungen aus Gebühren werden zum 31.12.2019 in Höhe von rd. 674 T€ ausgewiesen. 
Dies bedeutet eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um ca. 107 T€. 
 
6.2.2.1.2      Beiträge 
 
Beitragsforderungen (Erschließungsbeiträge, Anliegerbeiträge und Kanalanschlussbeiträge) wer-
den zum 31.12.2019 in Höhe von rd. 3 T€ ausgewiesen. Dies bedeutet im Vergleich zur Schlussbi-
lanz 2018 eine Verminderung um ca. 11 T€.  
 
6.2.2.1.3      Steuern 
 
Forderungen im Bereich Steuern, d. h. Grundsteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer, 
werden zum 31.12.2019 in Höhe von rd. 638 T€ nachgewiesen. Dies bedeutet eine Erhöhung zum 
Vorjahr um ca. 113 T€. 
 
6.2.2.1.4      Forderungen aus Transferleistungen 
 
Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich vorwiegend um Forderungen aus 
dem Mittelabruf „Gute Schule 2020“ und ausstehende Erstattungen im Bereich der Sozialhilfe. Sie 
betragen zum 31.12.2019 rd. 876 T€.  
 
6.2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 
 
Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen werden zum 31.12.2019 in Höhe von rd. 176 T€ 
ausgewiesen. Dies bedeutet eine Verminderung zum Vorjahr um ca. 42 T€. Hierbei handelt es sich 
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z. B. um Konzessionsabgaben, Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldern, Kostener-
stattungen für Hausanschlüsse usw. 
 
6.2.2.2           Sonstige Forderungen 
 
6.2.2.2.1       gegenüber dem privaten Bereich 
 
Die privatrechtlichen Forderungen, d. h. insbesondere Forderungen aus der Abwicklung des Kran-
kenhilfe/Asylfonds, Mieten, Unterbringungsgebühren, Kaufpreise usw. gegenüber dem privaten 
Bereich werden zum 31.12.2019 in Höhe von rd. 181 T€ ausgewiesen. Dies bedeutet eine Erhö-
hung zum Vorjahr um ca. 140 T€.  
 
6.2.2.2.2      gegenüber dem öffentlichen Bereich 
 
Kein Ansatz in der Bilanz! 
 
6.2.2.2.3  gegen verbundene Unternehmen 
 
Kein Ansatz in der Bilanz! 
 
6.2.2.2.4       gegen Beteiligungen 
 
Kein Ansatz in der Bilanz! 
 
6.2.2.2.5       gegen Sondervermögen 

 
Als Forderungen gegenüber Sondervermögen sind sämtliche Forderungen auszuweisen, die ge-
genüber diesen Organisationen (hier: Wasserwerk der Stadt Netphen) bestehen.  
Forderungen gegenüber dem Wasserwerk Netphen werden zum 31.12.2019 in Höhe von rd. 381 
T€ ausgewiesen.  
Im Vergleich mit dem Bilanzwert der Schlussbilanz 2018 bedeutet dies eine Verminderung in Höhe 
von rd. 449 T€. Hierbei handelt es sich überwiegend um Forderungen aus dem Cash-Pool. 
 
6.2.2.3            Sonstige Vermögensgegenstände  
 
Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum 31.12.2019 in Höhe von 1.050 T€ ausgewie-
sen und umfassen ausschließlich zum Verkauf bestimmte Grundstücke. Dies bedeutet eine Ver-
minderung i. H. v. ca. 280 T€.  
 
Gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang zum Jahresabschluss ein Forderungsspiegel 
nach § 47 KomHVO NRW beizufügen. In diesem vorliegenden Forderungsspiegel (Anlage 2 zum 
Anhang) ist der Gesamtbetrag der Forderungen zum 31. Dezember 2019 unter Angabe der Rest-
laufzeiten ausgewiesen. 
 
 
6.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 
 
Kein Ansatz in der Bilanz! 
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6.2.4 Liquide Mittel 
 
Als liquide Mittel sind die Guthaben bei den Kreditinstituten und die Barkassenbestände incl. 
Handvorschüsse zum 31. Dezember 2019 ausgewiesen.  

  
Die liquiden Mittel betragen rd. 2.053 T€. Gegenüber dem Wert in der Schlussbilanz 2018 haben 
sich die liquiden Mittel somit um rd. 1.293 T€ erhöht. 

 
 
6.3     Aktive Rechnungsabgrenzung 

 
Die Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz sind Korrekturposten, die dazu dienen, bestimmte 
Zahlungsgrößen periodengerecht aufzuteilen, um eine haushaltsbezogene Ergebnisermittlung zu 
gewährleisten.  
 
Sie entstehen immer dann, wenn die in einem Haushaltsjahr nach dem Grundsatz der Abgrenzung 
nach Sache und Zeit zuzurechnenden Aufwendungen und die dazugehörigen Zahlungen in unter-
schiedliche Haushaltsjahre fallen. 
 
Gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten dann anzusetzen, 
wenn die geleisteten Aufgaben vor dem Bilanzstichtag Aufwand für eine bestimmte Zeit nach die-
sem Tag darstellen. 
 
Somit sind an dieser Stelle Zahlungen, die bis zum Jahresende 2019 bereits erfolgt sind, die aber 
erst in 2020 aufwandswirksam werden, nachzuweisen. 
Der Bilanzposten beläuft sich zum 31. Dezember 2019 auf rd. 149 T€. Es handelt sich hierbei um 
die vorab zu zahlenden Beamtenbesoldungen und Versorgungsleistungen für den Monat Januar 
2020. 
 
 
7.     Passiva -Erläuterungen zum Jahresabschluss 
 
Im Folgenden werden die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die Art 
der Bestandsnachweise je Bilanzposition der Aktiva erläutert. 
Die Erläuterungen entsprechen der in § 42 Abs. 4 KomHVO NRW abgebildeten Bilanzgliederung. 
 
 
7.1    Eigenkapital 
 
Einen Überblick über die Entwicklung Eigenkapitals liefert der Eigenkapitalspiegel (Anlage 4 zum 
Anhang). 
 
7.1.1     Allgemeine Rücklage 
 
Die Allgemeine Rücklage beläuft sich auf rd. 51.956 T€. Die Erhöhung in Höhe von von rd. 136  
T€ ergibt sich rechnerisch aus dem Saldo aus Wertveränderungen von Finanzanlagen, welche ge-
mäß §§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW, i. V. m. § 90 Abs. 3 Satz 1 der GO NRW, unmittelbar mit der 
Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.    
 
7.1.2      Sonderrücklagen 
 
Kein Ansatz in der Bilanz! 
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7.1.3      Ausgleichsrücklage  
 
Die Ausgleichsrücklage der Stadt Netphen beträgt zum Stichtag 31.12.2019 ca. 527 T€ (Vorjahr 0 
€).  
 
7.1.4      Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag 
 
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 2.332 T€ (Vorjahr Überschuss rd. 527 T€) resultiert aus der 
Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019. Er vermindert das Eigenkapital der Stadt Netphen 
und wird durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage i. H v. rd. 527 T€ und durch die Redu-
zierung der Allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 1.805 T€ gedeckt. Die „Entnahmen“ erfolgen erst 
zum Stichtag 01.01.2020. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das negative Jahresergebnis 2019 in Höhe 
von rd. 2.332 T€ unter der Bilanzposition „Jahresfehlbetrag“ ausgewiesen.  
 
 
7.2      Sonderposten 
 
7.2.1      Sonderposten für Zuwendungen 
 
Zuwendungen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer 
Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune 
nicht frei verwendet werden dürfen. 
 
Es muss sich dabei um nicht rückzahlbare Leistungen von Dritten handeln. 
 
Die Zuwendungen und Beträge werden auf der Passivseite zwischen Eigenkapital und Rückstel-
lungen ausgewiesen. 
Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten 
Vermögensgegenstandes ertragswirksam. 
 
Sie belaufen sich zum 31. Dezember 2019 auf rd. 40,6 Mio. €. 
 
7.2.2       Sonderposten für Beiträge 
 
Erhaltene Beiträge, wie z. B. nach dem Kommunalabgabengesetz oder nach dem Baugesetzbuch, 
sind als Sonderposten anzusetzen, weil sie Finanzierungszahlungen für Investitionsmaßnahmen 
der Stadt Netphen sind. 
 
Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung der bezu-
schussten Straßen und Kanäle.  
 
Die Sonderposten für Beiträge betragen zum 31. Dezember 2019 rd. 24,2 Mio. €. 
 
Nicht erhobene Beiträge für fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen sind gemäß § 45 Abs. 2, Nr. 
7 KomHVO NRW im Anhang dargestellt und bestehen in Höhe von rd. 812 T€. 
 
7.2.3         Sonderposten für den Gebührenausgleich 
 
Kein Ansatz in der Bilanz! 
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7.2.4         Sonstige Sonderposten 
 
Die sonstigen Sonderposten, welche für erbrachte Eigenleistungen von Vereinen an stadteigenen 
Vermögensgegenständen bilanziell dargestellt werden, belaufen sich auf rd. 4.436 T€. 
 
 
7.3        Rückstellungen 
 
Rückstellungen werden für Verpflichtungen gebildet, die zum Bilanzstichtag, dem Grund und/oder 
der Höhe nach ungewiss sind. Bei den Rückstellungen handelt es sich nicht um Eigenkapital. Sie 
sind in Ergänzung zu den Verbindlichkeiten dem Fremdkapital zuzuordnen. 
 
Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr 
der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden. 
 
§ 37 KomHVO NRW sieht Rückstellungen vor für: 
 

- Pensionsverpflichtungen, 
- Rekultivierung und Nachsorge von Deponien, 
- unterlassene Instandhaltung, 
- wesentliche Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum  

Eröffnungsbilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, 
- die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 der Kreisordnung NRW 
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften,  
- sonstige Rückstellungen, soweit sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. 

 
7.3.1          Pensionsrückstellungen 
 
Die Pensionsrückstellungen wurden entsprechend der von der Kommunalen Versorgungskasse 
Münster übermittelten versicherungsmathematischen Bewertung der Heubeck AG, Köln, zum 
31.12.2019 angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der 
Stadt Netphen (15.130 T€) auch die pauschalierten Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 des Lan-
desbeamtengesetzes (4.674 T€).  
Die Bewertung erfolgte mit einem Kalkulationszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von 
Klaus Heubeck.  
 
7.3.2           Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
 
Kein Ansatz in der Bilanz! 
 
7.3.3            Instandhaltungsrückstellungen  
 
Für unterlassene Instandhaltungen für Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn gemäß 
§ 37 Abs. 4 KomHVO NRW die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt 
ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am 
Tag der Eröffnungsbilanz einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. 
 
Anknüpfend an die Voraussetzungen für Ansatz, Ausweis und Bewertung ist insbesondere für die 
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung das Kriterium „Wahrscheinlichkeit der Realisierung“ 
von besonderer Bedeutung. Hierbei hat die Stadt Netphen anhand der Prüfung der Wirtschaftlich-
keit von Maßnahmen, aber auch anhand ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten die Realisierbarkeit zu ermitteln. Nur für Maßnahmen mit hinreichend bestimmter Um-
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setzung können Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet werden. Instandhal-
tungsrückstände, für die keine ausreichende Sicherheit für ihre Aufarbeitung besteht, dürfen nicht 
in die Rückstellungsbildung einbezogen werden.  
 
Die Instandhaltungsrückstellungen belaufen sich zum 31. Dezember 2019 auf 1.034 T€.  
 
Es wird an dieser Stelle auf die detaillierte Einzelaufstellung (Anlage 4 zum Anhang) verwiesen, 
aus der die konkrete Verwendung der zurückgestellten Mittel ersichtlich wird. 
 
7.3.4              Sonstige Rückstellungen 
 
Auch für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht 
genau bekannt sind, sollen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht 
geringfügig ist. Dabei muss es hinreichend wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig 
tatsächlich entsteht und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich tatsächlich erfolgen wird. 
Die wirtschaftliche Ursache der Verbindlichkeit muss vor dem Abschlussstichtag liegen. Die not-
wendige Festlegung der Geringfügigkeitsgrenze liegt dabei in der Eigenverantwortung der Ge-
meinden. Bei der Festlegung sollen die örtlichen haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen berück-
sichtigt werden. 
 
Unter diesem Bilanzposten werden gemäß den Erläuterungen zu § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW 
andere ungewisse Verbindlichkeiten, z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht beanspruch-
ten Urlaub, für Arbeitszeitguthaben, für Verpflichtungen gegenüber anderen Dienstherren, aber 
auch Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Ver-
fahren ausgewiesen. 
 
Die sonstigen Rückstellungen der Stadt Netphen setzen sich u.a. zusammen aus: 
 

- Rückstellungen für Resturlaub, Überstunden und Altersteilzeit,   
-  der Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA, 
- der Rückstellung bezgl. der Betreiberhaftung Straßenbeleuchtung , 
- der Rückstellung bezgl. des Kapitalausgleichs KDZ und  
- Pensionsrückstellungen gem. § 107 b BeamtVG/Versorgungsausgleich 
- Rückstellung „Ölunfall Umkleidegebäude Deuz“ 
 

Die vollständige Aufstellung ist der Tabelle auf der Seite 14 des Anhangs zu entnehmen.  
 
Insgesamt belaufen sich die Sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2019 auf rd. 2,6 Mio. €. 
 
 
7.4   Verbindlichkeiten 
 
Der Bilanzposten Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und 
der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. 
 
Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbind-
lichkeiten, z. B. aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, aus Lieferungen und 
Leistungen sowie aus Transferleistungen und verlangt bei den Krediten für Investitionen eine wei-
tere Gliederung nach Gläubigern.  
 
Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 42 Abs. 4 KomHVO NRW zu gliedern und mit ihrem Rückzah-
lungsbetrag zu bilanzieren.  
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Bei den Verbindlichkeiten wird die körperliche Inventur durch die Beleginventur ersetzt, da diese 
dafür die einzige Aufnahmemöglichkeit ist. Bei dieser Inventurform muss der Bestand durch Bele-
ge der Stadt Netphen nachgewiesen werden. 
 
Gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang zur Schlussbilanz ein Verbindlichkeitsspiegel 
nach der Mindestgliederung des § 48 KomHVO NRW beizufügen. In diesem vorliegenden Verbind-
lichkeitsspiegel (Anlage 3 zum Anhang) sind die Restlaufzeiten sowie eine Differenzierung nach 
Gläubigern aufgeführt. 
 
Des Weiteren sind im Verbindlichkeitsspiegel gemäß § 48 Abs. 1 KomHVO NRW nachrichtlich die 
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten auszuweisen, aus denen sich zukünftig 
erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Unter den Haftungsverhältnissen aus der 
Bestellung von Sicherheiten sind insbesondere Bürgschaften und Patronatserklärungen ausgewie-
sen. 
 
7.4.1   Anleihen  
 
Kein Ansatz in der Bilanz! 
 
7.4.2   Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  
 
Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die der Kommune von Dritten zur Verfügung gestellten 
Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die 
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am Bilanzstichtag vorhandenen Rest-
kapital ausgewiesen. 
 
§ 86 Abs. 1 GO NRW legt für diese Kredite Verwendungsbeschränkungen fest, wonach diese nur 
für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen. 
 
Im Vergleich zur Vorjahresschlussbilanz ist zum 31. Dezember 2019 eine Steigerung der Verbind-
lichkeiten aus Krediten für Investitionen um rd. 755 T€ festzustellen. Dies entspricht dem Saldo 
aus der Tilgung und der Neuaufnahme von Investitionskrediten. 
 
Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel. 
  
7.4.3   Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
 
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung entspricht, mit einem Wert i. 
H. v. 6 Mio. €, dem Wert des Vorjahres. 
 
7.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich       

gleichkommen 
 
Kein Ansatz in der Bilanz! 
 
7.4.5   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
 
Am 31. Dezember 2019 bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 
rd. 1.011 T€. Es handelt sich hierbei überwiegend um kurzfristige Verbindlichkeiten, die in der 
Regel bereits im ersten Quartal des Folgejahres ausgeglichen werden.  
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Erläuterungswürdige Einzelpositionen von wesentlicher Höhe sind in den kurzfristigen Verbindlich-
keiten nicht enthalten.  
 
7.4.6   Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  
 
Der Bilanzansatz zum 31.12.2019 beläuft sich auf rd. 48 T€. Dies entspricht einer Verminderung 
um rd. 62 T€. 
 
7.4.7   Sonstige Verbindlichkeiten 
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhen sich im Haushaltsjahr 2019 um rd. 163 T€ auf rd. 188 T€ 
(Vorjahr rd. 25 T€). Im Wesentlichen bestehen die sonstigen Verbindlichkeiten aus erhaltenen 
Zuwendungen, die zukünftig in die Sonderposten zu überführen sind.  
 
7.4.8   Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 
 
Die erhaltenen Anzahlungen, die aus Kostenbeteiligungen der Anwohner für „noch im Bau befind-
liche Straßen, Wege und Plätze“ bestehen, erhöhen sich im Haushaltsjahr 2019 um rd. 2.393 T€ 
auf rd. 5.130 T€ (Vorjahr rd. 2.737 T€).  
 
7.4.9  Verbindlichkeiten gegenüber Wasserwerk 
 
Kein Ansatz in der Bilanz! 
 
 
7.5   Passive Rechnungsabgrenzung 
 
Bei diesem Bilanzposten handelt es sich um einen Korrekturposten, der der periodengenrechten 
Abgrenzung von Erträgen dient, um eine haushaltsbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten. 
 
Sie entstehen immer dann, wenn die in einem Haushaltsjahr nach dem Grundsatz der Abgrenzung 
nach Sache und Zeit zuzurechnenden Erträge und die dazugehörigen Einnahmen in unterschiedli-
che Haushaltsjahre fallen. 
 
In der Bilanz der Stadt Netphen handelt es sich konkret um bereits vorab vereinnahmte Gebühren 
für Nutzungsrechte im Friedhofswesen. Nachgewiesen werden zum 31. Dezember 2019 insgesamt 
rd. 3,7 Mio. €. 
 
 
8.   Analyse der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage 
 
Die Analyse der Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz) ist nicht auf eine umfassende Beurteilung 
der wirtschaftlichen Lage der Kommune ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten 
– insbesondere aufgrund ihres Stichtagsbezugs relativ begrenzt. 

 
Zur Analyse der städtischen Vermögens- und Schuldenlage sind in der folgenden Bilanzübersicht 
die Positionen zum 31.12.2018 und zum 31.12.2019 nach betriebswirtschaftlichen und finanziellen 
Gesichtspunkten zusammengefasst. 

 
Bei der Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzpositionen der Aktivseite dem lang-
fristig (Fälligkeit größer als fünf Jahre) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen 
zugeordnet. Zur Darstellung der Kapitalstruktur sind die Bilanzpositionen der Passivseite dem Ei-
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gen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach 
langfristiger (Fälligkeit größer als fünf Jahre) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt. 
Dabei wurden die die Sonderposten, die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Rückstel-
lungen für Erstattungsverpflichtungen im Rahmen des Versorgungslastenausgleichs für Beamte 
vollständig dem langfristigen Bereich zugeordnet, während die Altersteilzeitrückstellungen aus-
schließlich dem mittelfristigen Bereich zugeordnet sind. Rundungsbedingt können sich geringfügi-
ge Abweichungen ergeben. 
 
Vermögensstruktur 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ % € % € %
Immaterielle Vermögensgegenstände 349.406,62 0,19 348.679,69 0,19 726,93 0,21
Sachanlagen 173.246.834,31 93,14 174.325.492,54 93,81 -1.078.658,23 -0,62
Finanzanlagen 6.143.009,14 3,30 6.006.998,84 3,23 136.010,30 2,26
Sonstige Ausleihungen 86.246,00 0,05 106.246,00 0,06 -20.000,00 -18,82
Langfristig gebundenes Vermögen 179.825.496,07 96,68 180.787.417,07 97,28 -961.921,00 -0,53
Forderungen 2.929.192,71 1,57 2.811.974,30 1,51 117.218,41 4,17
Sonstige Vermögensgegenstände 1.050.410,07 0,56 1.330.724,32 0,72 -280.314,25 -21,06
Rechnungsabgrenzungsposten 149.395,89 0,08 143.362,79 0,08 6.033,10 4,21
Kurzfristig gebundenes Vermögen 4.128.998,67 2,22 4.286.061,41 2,31 -157.062,74 -3,66
Liquide Mittel 2.053.462,63 1,10 760.659,89 0,41 1.292.802,74 169,96
Bilanzsumme Aktiva 186.007.957,37 100,00 185.834.138,37 100,00 173.819,00 0,09

31.12.2019 31.12.2018 Veränderung
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Kapitalstruktur 
 

 

€ % € % € %
Allgemeine Rücklagen 51.956.469,32 27,93 51.820.459,02 27,89 136.010,30 0,26
Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ausgleichsrücklage 527.362,86 0,28 0,00 0,00 527.362,86 100,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -2.331.678,91 -1,25 527.362,86 0,28 -2.859.041,77 -542,14
Eigenkapital 50.152.153,27 26,96 52.347.821,88 28,17 -2.195.668,61 -4,19
Sonderposten für Zuwendungen 40.616.814,05 21,84 41.915.565,23 22,56 -1.298.751,18 -3,10
Sonderposten für Beiträge 24.214.566,05 13,02 25.014.189,74 13,46 -799.623,69 -3,20
Übrige Sonderposten 4.436.231,55 2,38 4.332.093,55 2,33 104.138,00 2,40
Rückstellungen, Pensionen, 
Beihilfen und 
Versorgungslastenausgleich für 
Beamte 19.803.375,00 10,65 18.954.845,00 10,20 848.530,00 4,48
Langfristige sonstige 
Rückstellungen 2.577.090,01 1,39 2.513.176,24 1,35 63.913,77 2,54
Langfristige Verbindlichkeiten 
aus Krediten für Investitionen 18.667.268,22 10,04 16.993.368,23 9,14 1.673.899,99 9,85
Übrige langfristige 
Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Langfristiges Fremdkapital 110.315.344,88 59,31 109.723.237,99 59,04 592.106,89 0,54
Mittelfristige sonstige 
Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mittelfristige Verbindlichkeiten 
aus Krediten für Investitionen 6.768.532,08 3,64 7.709.866,56 4,15 -941.334,48 -12,21
Übrige mittelfristige 
Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mittelfristiges Fremdkapital 6.768.532,08 3,64 7.709.866,56 4,15 -941.334,48 100,00
Kurzfristige sonstige 
Rückstellungen 1.034.000,00 0,56 835.805,00 0,45 198.195,00 23,71
Kurzfristige Verbindlichkeiten 
aus Krediten für Investitionen 1.634.576,74 0,88 1.612.380,69 0,87 22.196,05 1,38
Kurzfristige Verbindlichkeiten 
aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung 6.000.000,00 3,23 6.000.000,00 3,23 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 1.011.160,63 0,54 1.324.517,38 0,71 -313.356,75 -23,66
Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen 47.814,61 0,03 109.764,12 0,06 -61.949,51 -56,44
Sonstige Verbindlichkeiten 188.250,90 0,10 25.189,05 0,01 163.061,85 647,35
Erhaltene Anzahlungen auf 
Sonderposten 5.129.568,35 2,76 2.737.012,60 1,47 2.392.555,75 87,41
Übrige Verbindlichkeiten aus 
Rechnungsabgrenzungsposten 3.726.555,91 2,00 3.408.543,10 1,83 318.012,81 9,33
Kurzfristiges Fremdkapital 18.771.927,14 10,09 16.053.211,94 8,64 2.718.715,20 16,94
Bilanzsumme Passiva 186.007.957,37 100,00 185.834.138,37 100,00 173.819,00 0,09

31.12.2019 31.12.2018 Veränderung
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Aus der Vermögens- und Kapitalstruktur der Bilanz lassen sich u. a. folgende Kennzahlen 
ableiten, die jeweils in ihrer Entwicklung seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmana-
gements zum 01.01.2008 dargestellt sind: 
 

 
 
Die hohe Sachanlagenintensität (Sachanlagen x 100 / Gesamtkapital) ist typisch für 
eine Kommune. Der Rückgang der Kennzahl zum 31.12.2019 ist darauf zurückzuführen, dass er-
neut der Wert der Anlagenzugänge durch Investitionsmaßnahmen hinter den Wertminderungen 
aufgrund der laufenden Abschreibungen und evtl. Anlagenabgänge zurückbleibt. Tatsächlich setzt 
sich der stete Abbau des Wertes des Sachanlagevermögens auch im Jahre 2019 fort (-1.079 T€). 
Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz im Jahre 2008 ist für den Bereich der Sachanlagen ein Werte-
verbrauch von rd. 22,8 Mio. € (rd. 11,6 %) zu verzeichnen. Hauptursächlich für eine sinkende An-
lagenintensität ist demnach ein überaltertes Anlagevermögen. Besonders deutlich ist dies an den 
folgenden Bilanzpositionen des Sachanlagevermögens zu erkennen: 
 

Bilanzposition des 
Sachanlagevermögens 

Wert zum 
31.12.2018 
in T€ 

Wert zum 
31.12.2019 
in T€ 

Rückgang 

in T€ in % 

1.2.3.3  Entwässerungs- und Abwasser-
beseitigungsanlagen 29.242 28.259       983     3,36  

1.2.3.4  Straßennetz, Wege, Plätze 
29.695 28.591    1.104     3,72 
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Die insgesamt deutliche Senkung der Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 
100)/Gesamtkapital)  seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008  resultiert vor allem aus den 
Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung zum 31. 12. 2011 (7.703.511,49 €) und zum 31.12.2014 
(6.882.471,69 €). Nach einem moderaten Quotenanstieg im Berichtsjahr 2018, setzt sich im Be-
richtsjahr 2019 der tendenzielle Quotenrückgang fort. 
Insgesamt lässt sich, seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz, ein Abbau des Eigenkapitals um rd. 
34,9 Mio. € (= ca. 41,05 %) feststellen.  
 

 
 
Fast 86 % des Anlagevermögens der Stadt Netphen sind langfristig finanziert. Auch die Entwick-
lung des Anlagendeckungsgrades (Eigenkapital + Sonderposten Zuwendun-
gen/Beiträge + Langfristiges Fremdkapital x  100)/Anlagevermögen) seit der Aufstel-
lung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 (- 11 %) spiegelt den stetigen Verzehr des Eigenkapi-
tals wider. 
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Insgesamt lässt die Entwicklung des Anlagendeckungsgrades seit Einführung des Neuen 
Kommunalen Finanzmanagements zum 01.01.2008  erkennen, dass die sog. „Goldene Bilanzre-
gel“ (fristenkongruente Finanzierung des Anlagevermögens) in den letzten Jahren  nicht mehr 
eingehalten wird.  
 
 
Finanzlage (Kapitalflussrechnung) 
 
Zur Beurteilung der Finanzlage wurde zum 31.12.2019 die folgende Kapitalflussrechnung auf der 
Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) erstellt: 

 

 
 

Die Finanzrechnung weist für das Haushaltsjahr 2019 einen Finanzmittelzunahme in Höhe von 
1.292.802,74 € aus, so dass zum 31.12.2019 liquide Mittel in Höhe von 2.053.462,63 € vorhanden 
sind.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 43.973
 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -43.348

 = Cash-Flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 625
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Sachanlagevermögens 707
 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -4.885
 + Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für 
Investitionsmaßnahmen 3.655
 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 0

 = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -523
 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der 
Aufnahme von (Finanz-)Krediten 17.731
 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-
)Krediten -17.043

 = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 688

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 790
 + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 760
 + Bestand an fremden Finanzmitteln 503
 = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2.053
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Zahlungsmittel 2.053

T€



[35] 
  

___________________________________________________________________   
Bericht des RPA über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Netphen 

Ertragslage (Ergebnisrechnung) 
 

Die Ertragslage der Stadt Netphen stellt sich nach der Ergebnisrechnung des Haus-
haltsjahres 2019 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar, wobei sich rundungsbedingt 
geringfügige Abweichungen ergeben können: 
 

 
 
Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.331.678,91 € ab. 
Dies führte gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung (Fehlbetrag in Höhe von 
2.187.919,14 €) zu einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 143.759,77 €.  

 
Auch das Abschlussergebnis 2019 lässt erneut die finanzielle Abhängigkeit der Stadt Netphen 
von dem Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben deutlich erkennen. Diese machen 
mit 29.798.420,27 € ca. 60 % der ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2019 aus. 
 
Die Faktoren, welche das Abschlussergebnis wesentlich beeinflusst haben, und bedeutsame 
Abweichungen des Abschlussergebnisses von den ursprünglichen Haushaltsplanungen wur-
den im Lagebericht (S. 6) dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ % € % € %
Steuern und ähnliche Abgaben 29.798.420,27 59,58 30.606.552,53 59,56 -808.132,26 -2,64
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.206.757,71 14,41 7.719.896,79 15,02 -513.139,08 -6,65
+ Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.726.800,80 17,45 8.311.461,95 16,17 415.338,85 5,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 685.084,37 1,37 459.374,53 0,89 225.709,84 49,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 191.517,50 0,38 400.367,86 0,78 -208.850,36 -52,16
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.401.541,83 6,80 3.894.256,11 7,58 -492.714,28 -12,65
+ Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+/-  Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Ordentliche Erträge 50.010.122,48 100,00 51.391.909,77 100,00 -1.381.787,29 -2,69
- Personalaufwendungen -9.420.707,25 18,31 -9.146.450,51 18,32 -274.256,74 3,00
- Versorgungsaufwendungen -2.379.121,71 4,62 -3.203.656,41 6,42 824.534,70 -25,74
- Aufwendungen für Sach- und -8.856.261,43 17,22 -8.452.625,85 16,93 -403.635,58 4,78
- Bilanzielle Abschreibungen -5.855.202,12 11,38 -5.374.331,50 10,76 -480.870,62 8,95
- Transferaufwendungen -22.642.002,23 44,01 -21.807.949,69 43,67 -834.052,54 3,82
- Sonstige Aufwendungen -2.290.284,50 4,45 -1.949.926,63 3,90 -340.357,87 17,45
= Ordentliche Aufwendungen -51.443.579,24 100,00 -49.934.940,59 100,00 -1.508.638,65 3,02
= Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)

-1.433.456,76 1.456.969,18 -2.890.425,94 -198,39

+ Finanzerträge 18.070,57 28.191,03 -10.120,46 -35,90
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -916.292,72 -957.797,35 41.504,63 -4,33
 = Finanzergebnis -898.222,15 -929.606,32 31.384,17 -3,38
= Ordentliches Jahresergebnis -2.331.678,91 527.362,86 -2.859.041,77 -542,14
+ Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
- Außerordentliche Aufwendungen 0,00  0,00  0,00 0,00
= Außerordentliches Ergebnis 0,00  0,00  0,00 0,00
= Jahresergebnis -2.331.678,91 527.362,86 -2.859.041,77 -542,139

31.12.2019 31.12.2018 Veränderung
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9. BESTÄTIGUNGSVERMERK DER ÖRTLICHEN RECHNUNGSPRÜFUNG NACH § 
59 ABS. 3 I.V.M. 102 Absatz 8 GO NRW 

 
Nach dem Ergebnis der Prüfung erteile ich als Leiter des Fachbereichs Rechnungsprüfung zu 
dem in der Anlage beigefügten Jahresabschluss 2019 der Stadt Netphen (nebst Anhang, wei-
terer Anlagen sowie dem Lagebericht) nach § 102 Absatz 8 GO NRW i.V.m. § 322 HGB ana-
log den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk: 
 
„Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung (Fachbereich Rechnungs-
prüfung) der Stadt Netphen 

   
An die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Netphen (§ 59 
Abs. 3 GO NRW)  

  
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 
Haushaltsjahr 2019 
 
I.  Prüfungsurteile 
 
Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss der Stadt Netphen – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teiler-
gebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt 
Netphen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.  

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

  
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetz-

lichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen 
Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Stadt Netphen zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und 
  

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Stadt Netphen. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  
 

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts geführt hat. 
 
II.  Prüfungshinweise ohne den Bestätigungsvermerk einzuschränken 
 
Der Prüfbericht enthält verschiedene Prüfungshinweise, ohne den Bestätigungsvermerk ein-
zuschränken (§ 102 Abs. 8 GO NRW i.V.m. § 322 Abs. 3 HGB analog). Es handelt sich dabei 
zusammengefasst um einzelne Feststellungen, die nach Auffassung der Rechnungsprüfung 
beim vorliegenden Jahresabschluss insgesamt als unwesentlich für die Ordnungsmäßigkeit 
der städtischen Haushaltswirtschaft eingeordnet werden. Anderseits können sie aufgrund der 
möglichen Auswirkungen auf künftige Jahresabschlüsse bzw. dauerhaft die Ordnungsmäßig-
keit der städtischen Haushaltswirtschaft insgesamt negativ beeinflussen: 
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 Die internen Kontrollsysteme für die gesamte Verwaltung (einschließlich 
im Rahmen von Auftragsdatenverarbeitung durch die SIT GmbH) sind ins-
gesamt zu dokumentieren bzw. zu optimieren. Dies erfordert nach Auffas-
sung der Rechnungsprüfung ebenfalls den Aufbau und die Dokumentation 
eines geeigneten Risikofrüherkennungssystems für künftige Jahresab-
schlüsse.  

 
 Verschiedene Dienstanweisungen der Stadt Netphen, insbesondere im Fi-

nanzbereich (Dienstanweisung für das Anordnungswesen, Dienstanwei-
sung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen), sind 
veraltet und daher dringend zu aktualisieren.  

 
Außerdem ist der Erlass einer Dienstanweisung zur Korruptionsprävention 
erforderlich und zeitnah umzusetzen (siehe auch Ziffer 5.1 und 5.5 des Be-
richts). 

 
Die örtliche Rechnungsprüfung weist, wie bereits im Bericht über die Prüfung des Jahresab-
schlusses 2018 vom 08.05.2020 darauf hin, dass die Behebung oder Klärung der festgestell-
ten Sachverhalte für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit künftiger Jahresabschlüsse we-
sentlich sein können. 
 
III. Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 
e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. In Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Vorschriften sind wir unabhängig von der Stadt/Gemeinde. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 
 
IV.  Verantwortung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und des Vertre-

tungsorgans für den Jahresabschluss und den Lagebericht  
 
Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den ge-
setzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Best-
immungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt 
vermittelt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Bürgermeister dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, 
zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.  
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Außerdem ist der Bürgermeister verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
ist der Bürgermeister verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er 
als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeig-
nete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.  
 
Das Vertretungsorgan ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-
ses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
V. Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-

ses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist. Diese Zielsetzung erstreckt sich auch darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte Bestätigungsvermerk beinhaltet unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Instituts der Wirtschafts-
prüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  
  
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbe-
absichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.  
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-
teil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt abzugeben.  
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Anlagen 

zum Bericht des Rechnungsprüfungsamtes   
über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Anlage 1 Schlussbilanz zum 31.12.2019 

Anlage 2 Ergebnisrechnung zum Haushaltsjahr 2019 

Anlage 3 Finanzrechnung zum Haushaltsjahr 2019 

Anlage 4 Anhang zum Jahresabschluss 2019 mit Anlagen 

 Anlagenspiegel zum 31.12.2019 (Anlage 1)

 Forderungsspiegel zum 31.12.2019 (Anlage 2)

 Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2019 (Anlage 3)

 Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2019 (Anlage 4)

 Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen zum

31.12.2019 (Anlage 5)

 Übersicht zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22

KomHVO NRW (Anlage 6)

 Entwicklung des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse

(Anlage 7)

Anlage 5 Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 
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EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Steuern und ähnliche Abgaben 30.606.552,53 30.451.950,00 0,00 29.798.420,27 -653.529,73 0,00

 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.719.896,79 7.208.785,00 0,00 7.206.757,71 -2.027,29 0,00
 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.311.461,95 8.965.338,00 0,00 8.726.800,80 -238.537,20 0,00
 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 459.374,53 766.850,00 0,00 685.084,37 -81.765,63 0,00
 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 400.367,86 149.900,00 0,00 191.517,50 41.617,50 0,00
 + Sonstige ordentliche Erträge 3.894.256,11 2.435.822,25 0,00 3.401.541,83 965.719,58 0,00
 + aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 +/- Beständsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 = Ordentliche Erträge 51.391.909,77 49.978.645,25 0,00 50.010.122,48 31.477,23 0,00
 - Personalaufwendungen 9.146.450,51 9.665.626,71 0,00 9.420.707,25 -244.919,46 0,00
 - Versorgungsaufwendungen 3.203.656,41 1.075.000,00 0,00 2.379.121,71 1.304.121,71 0,00
 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 8.452.625,85 9.594.709,05 640.909,05 8.856.261,43 -738.447,62 355.657,93
 - Bilanzielle Abschreibungen 5.374.331,50 5.608.885,00 0,00 5.855.202,12 246.317,12 0,00
 - Transferaufwendungen 21.807.949,69 23.542.329,60 48.379,60 22.642.002,23 -900.327,37 44.708,59
 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.949.926,63 1.713.764,13 16.687,13 2.290.284,50 576.520,37 70.348,21

 = Ordentliche Aufwendungen 49.934.940,59 51.200.314,49 705.975,78 51.443.579,24 243.264,75 470.714,73

 = Ordentliches Ergebnis 1.456.969,18 -1.221.669,24 -705.975,78 -1.433.456,76 -211.787,52 -470.714,73
 + Finanzerträge 28.191,03 33.750,00 0,00 18.070,57 -15.679,43 0,00
 - Zinsen und sonstige Finanzaufw. 957.797,35 1.000.000,00 0,00 916.292,72 -83.707,28 0,00

 = Finanzergebnis -929.606,32 -966.250,00 0,00 -898.222,15 68.027,85 0,00

 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit 527.362,86 -2.187.919,24 -705.975,78 -2.331.678,91 -143.759,67 -470.714,73

 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 = Jahresergebnis 527.362,86 -2.187.919,24 -705.975,78 -2.331.678,91 -143.759,67 -470.714,73
- Globaler Minderaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

=
Jahresergebnis nach Abzug  globaler 
Minderaufwand 527.362,86 -2.187.919,24 -705.975,78 -2.331.678,91 -143.759,67 -470.714,73

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

+
Verrechnete Erträge
bei Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+
Verrechnete Erträge
bei Finanzanlagen 242.017,72 0,00 0,00 155.402,45 0,00 0,00

-
Verrechnete Aufwendungen
bei Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Verrechnete Aufwendungen
bei Finanzanlagen 33.921,82 0,00 0,00 19.392,12 0,00 0,00

= Verrechnungssaldo 208.095,90 0,00 0,00 136.010,33 0,00 0,00

Gemäß § 39 (3) KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage
verrechnet werden, nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen (nähere Erläuterung im Anhang S. 19)

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019

davon 
Ermächtigungs-
übertragung aus 

dem Vorjahr

Ergebnis    
des  

Vorjahres

Fortgeschriebener 
Ansatz des 

Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis    
des 

Haushaltsjahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

Ermächtigungs- 
übertragung      in 

das    Folgejahr



EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Steuern und ähnliche Abgaben 30.895.866,86 30.451.950,00 0,00 29.556.541,72 -895.408,28 0,00

 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.117.016,56 5.008.500,00 0,00 4.874.537,44 -133.962,56 0,00

 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.464.032,65 8.039.888,00 0,00 7.865.403,99 -174.484,01 0,00

 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 484.067,01 766.850,00 0,00 547.307,18 -219.542,82 0,00

 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 387.217,95 149.900,00 0,00 175.449,18 25.549,18 0,00

 + Sonstige Einzahlungen 1.395.003,75 807.910,00 0,00 937.613,42 129.703,42 0,00

 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 28.191,03 33.750,00 0,00 15.998,36 -17.751,64 0,00

 = Einz. aus der lfd. Verwaltungstätigkeit 45.771.395,81 45.258.748,00 0,00 43.972.851,29 -1.285.896,71 0,00

 - Personalauszahlungen 8.323.547,89 8.886.761,61 0,00 8.584.010,84 -302.750,77 0,00

 - Versorgungsauszahlungen 1.046.671,68 1.075.000,00 0,00 1.068.284,30 -6.715,70 0,00

 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 8.526.768,40 9.533.009,05 640.909,05 8.569.507,90 -963.501,15 355.657,93

 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 916.683,03 1.000.000,00 0,00 953.430,93 -46.569,07 0,00

 - Transferauszahlungen 21.879.310,95 23.542.329,60 48.379,60 22.718.625,66 -823.703,94 44.708,59

 - Sonstige Auszahlungen 1.425.349,26 1.713.764,13 16.687,13 1.453.763,46 -260.000,67 70.348,21

 = Ausz. aus der lfd. Verwaltungstätigkeit 42.118.331,21 45.750.864,39 705.975,78 43.347.623,09 -2.403.241,30 470.714,73

 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.653.064,60 -492.116,39 -705.975,78 625.228,20 1.117.344,59 -470.714,73

 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.111.807,21 7.536.600,00 0,00 2.934.310,13 -4.602.289,87 0,00

 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.004.701,90 858.000,00 0,00 706.737,63 -151.262,37 0,00

 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 100.680,42 763.000,00 0,00 217.160,37 -545.839,63 0,00

 + Sonstige Investitionseinzahlungen 234.878,24 0,00 0,00 503.480,20 503.480,20 0,00

 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.452.067,77 9.157.600,00 0,00 4.361.688,33 -4.795.911,67 0,00

 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Geb. 75.827,64 1.078.720,69 542.720,69 142.241,37 -936.479,32 324.232,35

 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.247.599,85 17.212.093,88 6.473.093,88 4.198.138,58 -13.013.955,30 11.229.182,88

 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen 745.399,41 1.673.475,58 672.275,58 544.995,74 -1.128.479,84 1.035.793,41

 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.068.826,90 19.964.290,15 7.688.090,15 4.885.375,69 -15.078.914,46 12.589.208,64

 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.616.759,13 -10.806.690,15 -7.688.090,15 -523.687,36 10.283.002,79 -12.589.208,64

 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 1.036.305,47 -11.298.806,54 -8.394.065,93 101.540,84 11.400.347,38 -13.059.923,37

 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 1.243.149,00 3.118.600,00 0,00 2.481.792,00 -636.808,00 0,00

 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.900.000,00 0,00 0,00 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00

 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 1.542.222,48 2.028.253,90 0,00 1.793.343,29 -234.910,61 0,00

 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 15.400.000,00 0,00 0,00 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00

 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -799.073,48 1.090.346,10 0,00 688.448,71 -401.897,39 0,00

 = Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln 237.231,99 -10.208.460,44 -8.394.065,93 789.989,55 10.998.449,99 -13.059.923,37

 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 531.073,79 -63.386.083,18 -37.370.554,67 760.659,89 64.146.743,07 -45.764.620,60

 + Änd. des Bestandes an fremden Finanzmitteln -7.645,89 -108.662,01 0,00 502.813,19 611.475,20 0,00

 = Liquide Mittel 760.659,89 -73.703.205,63 -45.764.620,60 2.053.462,63 75.756.668,26 -58.824.543,97

Einzahlungs- Auszahlungsarten

davon 
Ermächtigungs-
übertragungen 

aus dem Vorjahr

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019

Ergebnis des 
Vorjahres
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Ansatz des 

Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis   
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Haushaltsjahres

Vergleich 
Ansatz/Ist
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übertragung     

in das   
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I. Einleitung 
 
Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist zum 
Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Er-
gebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresab-
schluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gemeinde zu vermitteln. Er besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrech-
nung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu 
erweitern. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen. 
 
Zum 01. Januar 2019 ist das 2. NKF-WG in Kraft getreten. Mit Erlass vom 15.02.2019 
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) ist festge-
legt worden, dass die Vorschriften zum Jahresabschluss der Kernverwaltung erstmals 
auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung finden. 
 
Im Anhang sind nach § 45 KomHVO zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und 
die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus In-
vestitions- und Finanzierungstätigkeit sind so zu erläutern, dass sachverständige Dritte 
dieses beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen 
ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die Haftungsverhältnisse sowie alle Sachver-
halte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.  
 
Dem Anhang sind nach § 45 Abs. 3 KomHVO ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel 
und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 46 bis 48 KomHVO hinzuzufügen. Durch 
das 2. NKF-WG ist des Weiteren ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in 
das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Der Anhang soll 
dem Adressaten ermöglichen, die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zutreffend beurtei-
len zu können. Daher sind neben den vorgenannten Angaben in § 45 Abs. 2 KomHVO 
Sachverhalte aufgezählt, die eine gesonderte Erläuterungspflicht auslösen. Soweit erfor-
derlich, sind diese Angaben an entsprechender Stelle erfolgt.  
 
Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine 
besonderen Formvorgaben. Die Fülle der Informationen macht jedoch unter Beachtung 
des Grundsatzes der Klarheit und Übersichtlichkeit eine grundlegende Strukturierung 
erforderlich. Daher folgen im Anschluss an die allgemeinen Angaben und die verwende-
ten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden die Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpos-
ten entsprechend der im § 42 Abs. 3 und Abs. 4 der KomHVO vorgegebenen Bilanzglie-
derung sowie Angaben zu den wesentlichen Veränderungen der Bilanz und der Ergeb-
nisrechnung. 
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Ab dem Jahresabschluss 2019 ist die Position Anleihen aufzuteilen in Anleihen für Inves-
titionen und Anleihen zur Liquiditätssicherung (liegen nicht vor). 
 
Die 5. Fortschreibung des Gleichstellungplans für die Stadt Netphen gem. § 5 des Ge-
setzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ist 
für den Zeitraum von 2017 bis 2020 für eine Dauer von 4 Jahren in Kraft getreten. 
 
Die Bilanz schließt mit 186.007.957 € ab. Gegenüber der Vorjahresbilanz ist die Bilanz-
summe um 174 T€ gestiegen.  
 
Der Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung beträgt   2.331.678,91 €. 
Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von    1.481.944,00 € 
ergibt sich eine ursprüngliche Ergebnisverschlechterung von       849.734,91 €. 
 
Unter Berücksichtigung des Fortgeschr. Jahresfehlbetrags von  2.187.919,24 € 
ergibt sich eine tatsächliche Ergebnisverschlechterung von      143.759,67 €. 
 
Der Fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt die übertragenen Aufwandsermächtigungen 
aus dem Haushaltsjahr 2018. 
 
Ausschlaggebend für die Ergebnisverschlechterung waren Mindererträge bei den 
Steuern und ähnlichen Abgaben (-654 T€) sowie die erhöhten Belastungen bei den Zu-
führungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (849 T€) im Bereich der Versor-
gungsempfänger, die trotz Einsparungen und der Einhaltung der 10 %-Sperre im Bereich 
der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht kompensiert werden konnten.  
Gemäß der nach § 39 (3) KomHVO NRW vorzunehmenden Verrechnung von Aufwen-
dungen und Erträgen bei der Wertveränderung von Finanzanlagen mit der Allgemeinen 
Rücklage, beträgt der positive Verrechnungssaldo zum 31.12.2019 rd. 136 T€. Das Jah-
resergebnis 2019 wird somit um diesen Betrag verringert, die Allgemeine Rücklage zeit-
gleich erhöht. 
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E r s t e r  T e i l: 

 
Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 
 
Der Jahresabschluss der Stadt Netphen wird unter Beachtung der Vorschriften des 2. 
NKF-WG, insbesondere den Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO 
NRW) sowie den ergänzenden Bestimmungen anderer einschlägiger Gesetze und der 
Haushaltssatzung aufgestellt. 
 
Das NKF stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes 
System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller 
Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen 
als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommu-
nalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen 
haben, finden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entspre-
chende Anwendung. 
 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und 
Rechnungsabgrenzungsposten. 
 
Die Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände, Sonderpos-
ten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt zum Bilanzstichtag vorsichtig 
und grundsätzlich einzeln, soweit keine, wie nachstehend erläutert, Festwerte gebildet 
werden. 
 
Aktiva: 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände 
Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt zu Anschaffungskosten 
vermindert um planmäßige Abschreibungen. 
 
Sachanlagen 
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert 
um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Festlegung der Nutzungsdauern orien-
tierte sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Ab-
schreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen 
Verhältnisse. Es wird ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet. 
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Von dem Wahlrecht des Komponentenansatzes gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wird 
bisher kein Gebrauch gemacht. 
 
Die geringwertigen Vermögensgegenstände werden im Jahr ihres Zuganges voll abge-
schrieben. 
 
Für Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind Festwerte 
nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet worden, sofern von einem regelmäßigen 
Ersatz auszugehen ist. 
 
Finanzanlagen 
Ansatz und Bewertung der Beteiligungen „Kreiswohnungsbaugesellschaft“ und des ehe-
maligen „Zweckverband KDZ“, jetzt „Zweckverband Südwestfalen-IT“ sowie die Wertpa-
piere des Anlagevermögens erfolgten unverändert zu den Ansätzen der Eröffnungsbi-
lanz, da sich keinerlei Indikatoren für Veränderungen auf einen niedrigeren Wert ergeben 
haben. 
Der Bilanzwert der Beteiligung „FON GmbH“ wurde in Höhe des geprüften Fehlbetrages 
aus 2018 angepasst. 
Beim Sondervermögen Wasserwerk wurde eine Zuschreibung in Höhe des Jahresüber-
schusses aus 2019 vorgenommen. 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert an-
gesetzt. Forderungsausfälle sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. 
 
Passiva: 
 
Sonderposten 
Sonderposten werden ausgewiesen, sobald die zweckentsprechende Verwendung er-
folgt ist. Die Auflösung erfolgt zeitgleich bei Verwendung bzw. linear entsprechend der 
Abschreibung. 
 
Rückstellungen 
Rückstellungen werden gebildet, soweit Risiken oder Vorgänge bekannt sind. 
 
Verbindlichkeiten 
Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. 
Erhaltene Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet 
wurden, werden als Verbindlichkeit ausgewiesen. 
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Z w e i t e r  T e i l: 

 
Erläuterungen von Bilanzpositionen und 

Angaben zur Bilanz und zur Ergebnisrechnung 
 
Aktiva: 
 
Anlagevermögen 
Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt 
(Anlage 1). 
 
Wesentliche Veränderungen: 
 
1.1                Immaterielle Vermögensgegenstände 

   (Umbuchungen: 60.551,17 €) 
 

Es handelt sich hier um weitere Anschaffungskosten für das neue 
Buchungs-/Kassensystem der Trampolinhalle. 

 
 
1.2.2  Bebaute Grundstücke 
 
 
1.2.2.1  Kindertageseinrichtungen  
               (Zugang Afa: 305.527,21 €) 
 

In den Abschreibungen enthalten sind Sonderabschreibungsbeträge  für 
den Kindergarten Eschenbach. Das Eigentum am Grundstück nebst  auf-
stehendem Gebäude und Außenanlage wurde an die neu gegründete 
 Kindergartengenossenschaft kostenfrei übertragen. 

 
1.2.2.2  Schulen 
         (Zugänge: 207.570,93 €) 
 

Im Zuge des Investitionsförderungsprogramms „Gute Schule 2020“ wurde 
mit der Sanierung der Dacheindeckung an der Grundschule Obernetphen 
sowie den schalldämmenden Maßnahmen an der Sekundarschule begon-
nen. Außerdem wurde am Gymnasium eine Aufzugsanlage installiert.  
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1.2.2.3  Wohnbauten 
         (Zugänge 242.877,83 €) 
 
  Die Zugänge beinhalten den Erwerb des Wohnhauses Bahnhofstraße 27 
  in Netphen. 
 
1.2.2.4  Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 
         
        (Zugänge: 78.661,65 €) 

(Umbuchungen: 265.922,50 €) 
 

Hier handelt es sich überwiegend um weitere Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten für die Trampolinhalle sowie den Neubau des Umkleidege-
bäudes auf dem Sportplatz Eschenbach.  

 
1.2.3   Infrastrukturvermögen 
 
1.2.3.4  Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 

       
      (Umbuchungen: 243.178,73 €) 
 
Die Umbuchungen beziehen sich u.a. auf die Erneuerung der Fahrbahn-
decken der Lessingstraße in Dreis-Tiefenbach und der Südstraße in Hain-
chen.  
Des Weiteren ist durch entsprechende Umbuchungen die Zuordnung von 
Friedhofswegen bzw. Treppenanlagen der Friedhöfe Dreis-Tiefenbach, 
Eschenbach, Helgersdorf und Nenkersdorf zum Infrastrukturvermögen er-
folgt.  

 
1.2.3.5  Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
 
        (Umbuchungen: 359.750,05 €) 
 
  Es handelt sich hier um den Bau der Erlebnis-, Spiel- und Begegnungs-
  stätte Heckersberg sowie der Bürgerbegegnungsstätte Bühlgarten.  
  Außerdem wurden diverse Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei 
  ausgebaut.  
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1.2.6  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
 
        (Zugänge: 233.309,91 €) 
        (Umbuchungen:- 60.815,19 €) 
 

In den Zugängen sind u.a. die Anschaffungen eines Mannschaftstransport-
fahrzeuges (MTF) für die Löschgruppe Irmgarteichen, eines Tanklösch-
fahrzeuges (TLF) für die Löschgruppe Deuz, eines Transporters mit Dop-
pelkabine für den Baubetriebshof sowie eines Elektrofahrzeuges für das 
Rathaus enthalten. 
 
Die Umbuchungen beziehen sich auf die unter Punkt 1.2.3.4 aufgeführte 
Zuordnung von Friedhofswegen bzw. Treppenanlagen. 

 
1.2.7  Betriebs- und Geschäftsausstattung 
        (Zugänge: 224.879,00 €) 
        (Umbuchungen: 50.095,91 €) 
 
  Hier handelt es sich um weitere Anschaffungskosten für die Trampolinhalle
  sowie die Einrichtung des Bürgerbüros. Darüber hinaus wurden für das 
  Gymnasium Netphen PC´s und Monitore beschafft und die vorhandene
  Leybold-Physiksammlung ergänzt bzw. modernisiert.  
 
1.2.8   Anlagen im Bau (gesamt) 

        (Zugänge: 3.652.499,07 €) 
               (Umbuchungen: -1.031.420,49 €) 
 

Bei den Zugängen handelt es sich um die im Bau befindlichen Anlagegü-
ter. Im Wesentlichen sind dies folgende Maßnahmen: 
 
- Sportpark Netphen – Trampolinhalle 
- Sportpark Netphen – Bewegungspark  
- Straßen- und Kanalbau „Kampenstraße/ Meisenweg“ 
- Straßen- und Kanalbau „Auf dem Hintenhofe“ 
- Erneuerung der Gehwege OD Deuz 
- Neubau/Erweiterung Kläranlage Netphen 
- Ausrüstung verschiedener RÜB´s 
- Gestaltung Ortsmitte Eckmannshausen 
 
Die Umbuchungen beinhalten u.a. die Aktivierung der Erlebnis-, Spiel- und 
Begegnungsstätte Heckersberg, der Bürgerbegegnungsstätte Bühlgarten, 
des Umkleidegebäudes Sportplatz Eschenbach, des Straßenbaus Lessing- 
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straße und Südstraße sowie des barrierefreien Ausbaus diverser Bushalte-
stellen. In den Umbuchungen enthalten sind auch weitere Anschaffungs- 
und Herstellungskosten für die Trampolinhalle. 

 
1.3  Finanzanlagen 
 
1.3.2  Beteiligungen 
          (Abschreibungen: 19.392,15 €) 
 

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die Wertveränderung der FON 
GmbH, die mit der Eigenkapitalspiegelbildmethode ermittelt wurde. Dabei 
 wird der Bilanzwert der FON GmbH angenommen bzw. mit der Schlussbi-
lanz der Stadt Netphen gespiegelt. 

 
1.3.3  Sondervermögen 
        (Zuschreibungen: 155.402,45 €) 
 

Bei den Zuschreibungen handelt es sich um die Wertveränderung (Jahres-
überschuss 2019) des Wasserwerkes Netphen, welche ebenfalls mit der 
Eigenkapitalspiegelbildmethode ermittelt wurde.  
 
 

Umlaufvermögen  
 
Die Arten und die Summe der Forderungen sind im Forderungsspiegel dargestellt (Anla-
ge 2). Die Forderungen betreffen die laufenden Forderungen aus dem Geschäftsbetrieb. 
 
Die zum Verkauf beabsichtigten Baugrundstücke in Baugebieten werden als kurzfristiges 
Vermögen im Umlaufvermögen dargestellt. Da es sich aber hierbei um Vermögensge-
genstände handelt, sind diese im Anlagespiegel aufgeführt. 
 
Liquide Mittel 
 
Der Ansatz der liquiden Mittel erfolgte zum Nennwert. 
Sie beinhalten die Girokontenbestände. 
 
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zah-
lungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar-
stellen. Sie setzen sich aus der Beamtenbesoldung und Versorgungsleistungen für Ja-
nuar 2020 (149 T€) zusammen. 
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Passiva: 
 
Eigenkapital 
 
Die „Allgemeine Rücklage“ hat sich wie folgt geändert. 
 
Stand 01.01.2019     51.820 T€ 
Zugänge           136 T€ 
Neuer Stand      51.956 T€ 
 
Die Zugänge beinhalten den positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (136 T€), 
die mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. 
(Erläuterungen zur Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen siehe auch Seite 19). 
 

 
 
 
Nach § 96 GO in Verbindung mit der Beschluss-Vorlage Nr. 58/2020 hat der Rat be-
schlossen den Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 527.362,86 € der Ausgleichsrückla-
ge zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage hat sich somit gegenüber dem Jahresabschluss 
2018 um 527 T€ erhöht. 
 
Werden Ermächtigungen für Aufwendungen (sogenannte Haushaltsreste) gem. § 22 
Abs. 4 KomHVO NRW übertragen, ist dem Rat eine Übersicht vorzulegen (siehe Anlage 
6) und im Anhang gesondert anzugeben. 
Insgesamt sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 konsumtive Ermächtigungs-
übertragungen in Höhe von 470.714,73 € sowohl in der Ergebnis- als auch der Finanz-
rechnung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen worden. 
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Sonderposten 
 
Die Sonderposten für Zuwendungen beinhalten Investitionszuschüsse, die über die Nut-
zungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
ertragswirksam aufgelöst werden. Unter Berücksichtigung der Auflösungen, Abgänge, 
Zugänge und Umbuchungen ergibt sich ein Bilanzabgang von 1.298.751,18 €. 
 
Die Sonderposten für Beiträge beinhalten Straßenbau- und Kanalanschlussbeiträge, die 
nach Abschluss der Maßnahmen ertragswirksam aufgelöst werden. Unter Berücksichti-
gung der Auflösungen, Abgänge, Zugänge und Umbuchungen ergibt sich ein Bilanzab-
gang von 799.623,69 €. 
 
Die sonstigen Sonderposten ergeben sich u.a. aus den erbrachten Eigenleistungen der 
jeweiligen Trägervereine, welche ihre unentgeltliche Arbeitsleistung für die Herstellung 
eines gemeindlichen aktivierungspflichtigen Vermögensgegenstandes zur Verfügung 
gestellt haben. Des Weiteren ist im Zuge des Investitionsförderungsprogramms „Gute 
Schule 2020“ das pro Jahr gewährte und zins- und tilgungsfreie Darlehen der NRW Bank 
(243.149 €) als Sonstiger Sonderposten in der kommunalen Bilanz zu passivieren. Unter 
Berücksichtigung der Auflösungen, Abgänge, Zugänge und Umbuchungen ergibt sich ein 
Bilanzzugang von 104.138 €. 
 
Rückstellungen 
 
Rückstellungen wurden nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet. Sie berück-
sichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und wurden in der 
Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. 
 
In den Pensionsrückstellungen wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegen-
über aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der 
Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den 
derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie 
gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) 
berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtung. Dabei wurde eine 
kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfever-
pflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzie-
rungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn 
angesetzt. Die Bewertung erfolgte gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW mit 5 % auf Basis 
der Richttafeln 2018G von Klaus Heubeck. 
 
Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für die Beamten mit der auf volle Jah-
re gerundeten Regelaltersgrenze angesetzt. 
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Der Wert für die Pensionsrückstellungen wurde auf der Grundlage eines versicherungs-
mathematischen Gutachtens zum 31.12.2019 der Kommunalen Versorgungskasse für 
Westfalen-Lippe ermittelt. 
 
Die Beteiligungsbelastungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW und 
nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz sind in den Pensionsrückstellungen nicht ent-
halten. Diese sind in den sonstigen Rückstellungen auszuweisen. 
Die Gesetzesgrundlagen regeln, dass Beamte, die in der Vergangenheit von der Stadt 
Netphen zu einem anderen Dienstherrn in NRW gewechselt sind, eine Beteiligungsver-
pflichtung ausgelöst haben. In der Sonstigen Rückstellung enthalten sind somit Erstat-
tungsverpflichtungen in Höhe von 997.926 €. 
 
Die Entwicklung der Rückstellung ist der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen. 
 

Rückstellungen für
Stand

31.12.2018
Auflösung/

Inanspruchn. Zuführung
Stand

31.12.2019

T€ T€ T€ T€

Pensionen 14.398 720 1.452 15.130

Beihilfeansprüche 4.557 226 343 4.674

Gesamtsumme 18.955 946 1.795 19.804  
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Instandhaltungsrückstellungen 
 
Einzelheiten zu den Instandhaltungsrückstellungen ergeben sich aus der zum Anhang 
beigefügten Einzelübersicht (Anlage 5). 
 
Die gesamten Zuführungen und demnach entstandenen Aufwendungen in 2019 betra-
gen 449.000 €. Denen stehen Auflösungen von rund 250.805 € gegenüber. Somit ergibt 
sich ein Bestand der Instandhaltungsrückstellung zum 31.12.2019 in Höhe von 
1.034.000 €. 
 
Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist der nachstehenden Aufstellung zu 
entnehmen: 
 

Rückstellungen für
Stand

31.12.2018
Auflösung/

Inanspruchn. Zuführung
Stand

31.12.2019
T€ T€ T€ T€

Altersteilzeit 124 60 39 103
nicht genommene Überstunden 98 98 123 123
nicht genommenen Urlaub 155 155 169 169
Kapitalausgleich SIT vormals KDZ* 121 0 15 136
Rückforderung FlüAG-Leistungen 2017 0 0 110 110
Rückforderung Staatszuweisungen OGS 0 0 45 45
Flüchtlingsunterkünfte (extern) Instandhaltung 41 10 8 39
Schülerspezialverkehr Förderschule Siegen 0 0 133 133
§ 107b BeamtVG/Versorgungsausgleich** 981 4 19 996
Öl-Unfall Umkleidegebäude Deuz 0 0 150 150
Verfahren PV-Anlage Sekundarschule 0 0 80 80
Klageverfahren Stadt Netphen gegen SPS 130 130 0 0
Überörtliche Prüfung (GPA) 90 5 12 97
Betreiberhaftung Straßenbeleuchtung 345 73 0 272
Personalangelegenheit 180 53 0 127
Rechtsstreit Bodenkontamination "Feldwasser" 100 100 0
Klageverfahren Abwasserabgabe 2016 150 150 0 0
Gesamtsumme 2515 838 903 2580  
 
*) Die Rückstellung beinhaltet die anteilige Kapitalforderung/Pensionsrückstellung der Südwestfalen-IT 

gegenüber Ihren Mitgliedern. (siehe Mitteilungs-Vorlage, Nr. 93/2010). 
 Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurde aufgrund entsprechender Mitteilungen seitens der 

Südwestfalen-IT eine Anpassung in Höhe von 14.554,14 € vorgenommen.  
 
**)  Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO sind diese Arten von Pensionsrückstellungen als Sonstige Rückstellungen 

zu passivieren, um deutlich zu machen, dass es sich nicht um eine direkte Pensionsverpflichtung son-
dern um eine Erstattungsverpflichtung gegenüber einem anderen Dienstherrn handelt. 

 Bei der Auflösung der Rückstellung handelt es sich lediglich um die Anpassung eines erstattungspflichti-
gen Betrages für einen sich bereits im Ruhestand befindenden Beamten. 
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Verbindlichkeiten 
 
Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 zum Anhang 
beigefügten Verbindlichkeitenspiegel. 
 
Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit den jeweiligen Rückzahlungsbeträgen. 
 
Die Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Krediten für In-
vestitionen, die sich aufgrund planmäßiger Tilgungen um 1.793 T€ vermindert haben. 
 
Neuaufnahmen sind in Höhe von 2.482 T€ getätigt worden. In diesem Betrag sind die 
Mittelabrufe der Jahre 2018 und 2019 für das zins- und tilgungsfreie Darlehen aus dem 
Investitionsförderungsprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten. 
 
In 2019 wurden Liquiditätssicherungskredite von 15.250 T€ in Anspruch genommen und 
im gleichen Zeitraum von 15.250 T€ zurückgezahlt. 
 
Der Stand der Verbindlichkeiten für Liquiditätskredite stellt sich somit zum Abschluss-
stichtag unverändert mit einem Volumen in Höhe von 6 Mio. € dar. 
 
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten sind Verbindlichkeiten aus noch nicht zweck-
mäßig verwendeten Zuwendungen und Beiträgen, wie z.B. die Feuerschutzpauschale, 
die nicht vollständig gegen ein Anlagegut (z.B. ein Feuerwehrfahrzeug) aufgelöst werden 
konnten. Diese belaufen sich zum 31.12.2019 auf 5.130 T€. 
 
Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden vereinnahmte Friedhofsgebühren 
ausgewiesen, die Erträge in Folgejahren darstellen. Zum 31.12.2019 betragen die Passi-
ven Rechnungsabgrenzungsposten 3.727 T€. 
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D r i t t e r  T e i l: 

 
Ergänzende Informationen 

 
1.) Wesentliche Informationen zur Bilanz 
 
Die Bilanz zum 31.12.2018 wies eine  
Bilanzsumme in Höhe von      185.834.138,37 € 
aus.  
Zwölf Monate später, zum 31.12.2019 hat sich die 
Bilanzsumme nach dem Jahresabschluss um           173.819,00 € 
auf         186.007.957,37 € 
erhöht. 
 
 

 
 
Die wesentlichen Veränderungen der Bilanz (Aktiva und Passiva) sind in den nachfol-
genden Übersichten aufgeführt und erläutert. 
Bei den wesentlichen Veränderungen wird die Differenz der Vorjahresbilanz gegenüber 
der Schlussbilanz zum 31.12.2019 ausgewiesen. 
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Aktivseite: 
 
 
Anlagevermögen

-961.921,00 € Immaterielle Vermögensgegenstände 726,93 €

(Saldo aus Umbuchungen und Abschreibungen)

Sachanlagen -1.078.658,23 €
Das Sachanlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr ge-

sunken. Grund dafür ist das Verhältnis der Abschreibungen

zu den Investitionen.

Finanzanlagen 116.010,30 €
Hier spiegeln sich u.a. die Wertveränderungen der FON GmbH 

(-19.392,15 €) und des Wasserwerks (155.402,45 €) wieder.

Umlaufvermögen
1.129.706,90 €     Öffentlich-rechtliche Forderungen und

Forderungen aus Transferleistungen 425.779,71 €        
Zum Bilanzstichtag erhöhen sich diese Forderungen gegen-

über dem Vorjahr.

Bei den Steuerforderungen handelt es sich um zum Jahres-

ende fällige Gewerbesteuerforderungen, die erst Anfang 2020 

durch Zahlungen ausgeglichen wurden sowie die End-

abrechnung des Anteils an der Einkommenssteuer 2019.

Die Forderungen aus Transferleistungen erhöhen sich auf-

grund der Abrechnungsbeträge nach dem FlüAG für die Monate

November und Dezember 2019 (rd. 172.000 €), welche erst

im Januar bzw. Februar 2020 ausgeglichen wurden und dem 

nächsten Mittelabruf "Gute Schule 2020" (481.792 €).

Bei den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt

es sich um die vorl. Endabrechnungen 2019 der Konzessions-

abgaben Strom und Gas.

Sonstige Forderungen 308.561,30 €-        
Die Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

sind zum Vorjahr um rd. 140 T€ gestiegen.

Die Forderungen gegen das Sondervermögen, also das

Wasserwerk, sind um rd. 449 T€ gesunken.

Hierbei handelt es sich größtenteils um Forderungen

aus dem Cash-Pool.

Sonstige Vermögensgegenstände 280.314,25 €-        
Die Verringerung resultiert aus Verkäufen von diversen

Grundstücken, die das Baugebiet "Narzissenweg" in Deuz

sowie Grundstücke in den Ortsteilen Hainchen, Unglinghausen 

und Dreis-Tiefenbach betreffen.

Liquide Mittel 1.292.802,74 €     

Akt. Rechnungs-
abgrenzung Anpassung der zum Bilanzstichtag veränderten Werte der

6.033,10 €            Beamtenbesoldung und der Versorgungsleistungen.  
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Passivseite:  
 
Eigenkapital

2.195.668,61 €-            Allgemeine Rücklage 136.010,30 €    

Erhöhung durch den positiven Verrechnungssaldo.

Ausgleichsrücklage 527.362,86 €    
Nach § 96 GO in Verbindung mit der Beschluss-Vorlage 58/2020 

hat der Rat beschlossen den Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 

527.362,86 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichs-

rücklage hat sich somit gegenüber dem Jahresabschluss 2018 

um 527 T€ erhöht.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.859.041,77 €- 
Der Bilanzposten hat sich gegenüber dem Vorjahr (Jahres-

überschuss i.H. v. 527 T€) um 2.859 T€ verschlechtert.

Sonderposten
1.994.236,87 €-            Zuwendungen 1.298.751,18 €- 

Im Wesentlichen Veränderungen durch die ertragswirksame

Auflösung über die Nutzungsdauer.

Beiträge 799.623,69 €-    
Im Wesentlichen Veränderungen durch die ertragswirksame

Auflösung über die Nutzungsdauer.

Sonstige Sonderposten 104.138,00 €    
Erbrachte Eigenleistung von Vereinen an stadteigenen

Vermögensgegenständen und ertragswirksame Auflösung

über die Nutzungsdauer. Des Weiteren erfolgte in 2019 der nächste

Mittelabruf aus dem Investionsförderungsprogramm "Gute Schule

2020". Diese Mittel werden als Sonstige Sonderposten passiviert.

Rückstellungen
1.110.638,77 €            Pensionsrückstellungen 848.530,00 €    

(Anpassung zum Bilanzstichtag)

Instandhaltungsrückstellung 198.195,00 €    
(Saldo aus Zuführungen und Auflösungen, siehe Anlage 6)

Sonstige Rückstellungen 63.913,77 €      
(Saldo aus Zu- und Abgängen, siehe Aufstellung S. 14)

Verbindlichkeiten
2.935.072,90 €            aus Krediten für Investitionen 754.761,56 €    

(Saldo aus Kreditaufnahmen und planmäßigen Tilgungen)

aus Krediten für Liquiditätssicherung -  €                 
(Saldo aus Kreditaufnahmen und Tilgungen)

aus Lieferungen und Leistungen 313.356,75 €-    
(Saldo aus Zu- und Abgängen)

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 61.949,51 €-      
(Saldo aus Zu- und Äbgängen)

Sonstige Verbindlichkeiten 163.061,85 €    
(Saldo aus Zu- und Äbgängen)

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 2.392.555,75 € 
(Saldo aus Zu- und Äbgängen)

Passive Rechnungs-
abgrenzung Zugänge d. abgrenzugspfl. Friedhofsgebühren 443.481,90 €    

318.012,81 €               Abgänge d. Auflösung ertragswirks. Friedhofsgeb. 125.469,09 €-     
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2.) Wesentliche Informationen zur Ergebnisrechnung 
 
Der Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres 2019 weist 
ein Defizit von         2.187.919,24 € 
aus. 
Mindererträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie 
Mehraufwendungen im Bereich der Versorgungsleistungen,  
haben dazu geführt, dass sich das fortgeschriebene Jahresergebnis  
um              143.759,67 € 
verschlechtert und zum 31.12.2019 ein Fehlbetrag von   2.331.678,91 € 
ausgewiesen wird. 
 
Erläuterung zur Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen: 
Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang 
und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der GO 
NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen 
Rücklage zu verrechnen. 
Der positive Verrechnungssaldo beläuft sich auf 136.010,30 €. 
Darin enthalten ist der geprüfte Jahresfehlbetrag 2018 der FON GmbH sowie der Über-
schuss 2019 des Sondervermögens Wasserwerk. 
 
Die wesentlichen Veränderungen in der Ergebnisrechnung sind in den nachfolgenden 
Übersichten aufgeführt und kurz erläutert. 
Bei den wesentlichen Veränderungen wird die Differenz zwischen dem Fortgeschriebe-
nen Ansatz und dem Ist-Ergebnis ausgewiesen. 
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Ertragsart Betrag Bemerkung

Steuern und ähnliche Abgaben 653.530 €-          

Gewerbesteuer 433.263 €-          
Geringere Gewerbesteuereinnahmen
ggü. Fortgeschriebenem Ansatz

Anteil Einkommensteuer 261.849 €-          Verminderter Anteil an EkSt

Zuwendungen und allg. Umlagen 2.027 €-              

Öffentlich-rechtliche Leistungen 238.537 €-          

Benutzungsgebühren Kanal und 
Abfallbeseitigung

213.085 €-          

Der Fortgeschriebene Ansatz 2019 
berücksichtigt die v.g. Benutzungs-
gebühren der städtischen Grundstücke 
und Gebäude. Im Rahmen des 
Jahresabschlusses sind diese Beträge 
allerdings als ILV zu verbuchen.

Privatrechtliche Leistungen 81.766 €-            

Erträge aus Altpapierverwertung 18.440 €-            
Negative Entwicklung des 
Altpapierpreises.

Kostenerstattungen 41.618 €            

Sonstige ordentliche Erträge 965.720 €          

Ertrag aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden

140.879 €          

Verkaufserlöse über dem bilanzierten 
Wert (diverse Grundstücke u.a. in 
Deuz, Dreis-Tiefenbach und 
Salchendorf).

Auflösung von Pensions- und
Beihilferückstellungen

646.086 €          
Anpassungen gemäß Gutachten sowie 
der Wechsel einer Beamtin in den 
Ruhestand.

Auflösung von sonstigen 
Rückstellungen

442.248 €          siehe S. 14

Saldo Erträge: 31.477 €            

Wesentliche  Ertragsveränderungen 2019
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Aufwandsart Betrag Bemerkung

Personalaufwendungen 244.919 €-         

Versorgungsaufwendungen 1.304.122 €      
Zuführung zur Pensions- und
Beihilferückstellung

1.272.858 €      
Anpassungen gemäß Gutachten sowie der 
Wechsel einer Beamtin in den Ruhestand.

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen

738.448 €-         

Unterhaltung Grundstücke und
baulichen Anlagen

451.390 €-         

Einsparungen und 10%-Sperre sowie 
Auflösung von Rückstellungen (rd. 194 T€). 
Des Weiteren sollen rd. 206 T€ konsumtive 
Reste aus diesem Bereich nach 2020 
übertragen werden.

Bewirtschaftung Grundstücke und
baulichen Anlagen

89.380 €-           Einsparungen und 10%-Sperre

Bilanzielle Abschreibungen 246.317 €         

Transferaufwendungen 900.327 €-         
Leistungen an Asylbewerber (ohne lfd. 
Unterhaltung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden, etc.)

593.477 €-         Minderaufwendungen ggü. Veranschlagung

Sonstige ordentliche Aufwendungen 576.520 €         
Zuführung sonst. Rückstellungen 552.264 €         siehe S. 14

Saldo Aufwendungen: 243.265 €         

Wesentliche Aufwandsveränderungen 2019
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3.) Sonstige Angaben zum Jahresabschluss 
 
A) Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen 
Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestell-
ten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. 
Die folgenden Erschließungsmaßnahmen sind bereits fertiggestellt und bis zum Stichtag 
31.12.2019 noch nicht endgültig abgerechnet worden: 
 

Erschließungsmaßnahme    noch nicht erhobene Beiträge 
 
  1.) Kampenstraße       326.876,00 € 
  2.) Meisenweg        335.024,00 € 
  3.) Austraße          21.531,00 € 
  4.) Hömbergstraße (oberer Teil u. Stichweg)      34.225,00 € 
  5.) Hömbergstraße (unterer Teil)         6.671,00 € 
  6.) Gehwege K 11 (2. Bauabschnitt)       38.608,00 € 
  7.) Gehwege K 11 (3. Bauabschnitt)       48.882,00 € 
 
 Gesamt        811.817,00 € 
 
Die noch nicht erhobenen Beiträge setzen sich aus der Differenz der Vorauszahlung und 
den voraussichtlich endgültigen abrechnungsfähigen Gesamtaufwendungen (Umlage-
aufwand) der Maßnahme zusammen. 
 
B) Schulden- und Zinsrisikomanagement 
Im Haushaltsjahr wurden die langfristigen Verbindlichkeiten planmäßig mit 1.793 T€ zu-
rückgeführt.  
Neuaufnahmen sind i.H.v. 2.000 T€ als Kreditermächtigungen aus Vorjahren getätigt 
worden. 
Zum Bilanzstichtag beträgt der Darlehensbestand 26.349 T€. 
 
Im laufenden Haushaltsjahr 2019 mussten Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch 
genommen werden. Diese setzen sich aus Aufnahmen in Höhe von 15.250 T€ und 
Rückzahlungen in derselben Höhe zusammen, so dass der Stand zum Bilanzstichtag 
weiterhin 6.000 T€ beträgt.  
 

Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten wurden nicht getätigt. 

 

 

 

 



Stadt Netphen  Anhang 
Fachbereich III/1 – Finanzen | Jahresabschluss 2019 
_________________________________________________________________________________ 

 23 . . . 

C) Verringerung der allgemeinen Rücklage (§45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO) 
Die Gesamtergebnisrechnung schließt für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Fehlbetrag 
von 2.332 T€ ab. Der Fehlbetrag wird der Ausgleichsrücklage in Höhe von 527 T€ sowie 
der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.804 T€ entnommen. Aufgrund der Mittelanmel-
dungen und der unter dem Gesichtspunkt des Haushaltsausgleichs vorgenommenen 
Kürzungen im Aufwandsbereich und Erhöhungen im Ertragsbereich beläuft sich der Jah-
resfehlbedarf 2020 auf -478.442 €. Dieser Fehlbedarf wird durch die Bildung des globa-
len Minderaufwandes nach § 75 Abs. 2 GO in Höhe von 483.000 € gedeckt, wodurch 
sich ein positives Jahresergebnis in Höhe von rd. 4 T€ ergibt. Ab dem Jahresabschluss 
2019 ist dem Anhang ein Eigenkapitalspiegel als Anlage beizufügen (siehe Anlage 4). 
Des Weiteren wird als Anlage 7 die Entwicklung des Eigenkapitals und der Jahresergeb-
nisse als Diagramm beigefügt. 
 
D) Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen 
gesondert anzugeben und zu erläutern. 
Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus folgenden Leasingverträgen: 
 
Leasingverträge: 
 
Dienstwagen           9.010 €/Jahr 
(Bürgermeister, Fachbereich I/3, Fachbereich III/1, Bauhof) 
 
EDV          45.520 €/Jahr 
(PC, Drucker, Server) 
 
Kopiersysteme Rathäuser       14.525 €/Jahr 
(Druckerei, Etagendrucker) 
 
Kleidung Bauhof          9.080 €/Jahr 
 
E) Trägerschaft der Stadt 
Gemeinden können nach § 1 des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen (SpkG) 
Sparkassen als Ihre Wirtschaftsunternehmen in der Rechtsform einer landesrechtlichen 
Anstalt des öffentlichen Rechts errichten. Der Sparkassenzweckverband der Städte Sie-
gen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg, Hilchenbach und der Gemeinde Wilnsdorf ist Trä-
ger der Sparkasse Siegen. Gemäß § 1 SpkG ist ein Ansatz der Sparkassen in der Eröff-
nungsbilanz und dem Jahresabschluss der Gemeinde ausgeschlossen, so dass kein 
Wertansatz gemäß dem § 42 KomHVO NRW in der gemeindlichen Bilanz erfolgt. 
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F) Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten 
Der Rat hat am 14.04.2016 die Stellung einer Ausfallbürgschaft gegenüber der Netzbe-
teiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG in Höhe von 80 % des auf die Stadt 
Netphen entfallenden Anteils an der Kreditaufnahme zum Erwerb der kommunalen Antei-
le an der Netzgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG, welche an die Zahlung einer 
Avalprovisionsvereinbarung gekoppelt ist, beschlossen.  
Die Ausfallbürgschaft valutiert zum 31.12.2019 mit 2.842.422,03 €. 
 
G) Übersicht der städtischen Beteiligungen mit maßgeblichem Einfluss 

Name Sitz Geschäftsjahr Beteiligungsquote Eigenkapital Jahresergebnis

Wasserwek Stadt Netphen
Amtsstraße 2-6,        
57250 Netphen

2019 100% 5.805.122 €     155.402 €          

Freizeitpark Obernautal Netphen 
GmbH (FON GmbH)

Brauersdorfer Straße 62,   
57250 Netphen

2018 100% 10.322 €          769.392 €-    

Netzbeteiligungsgesellschaft 
Südwestfalen mbH & Co. KG (NBG)

Amtsstraße 2-6,        
57250 Netphen

2018 22% 1.963.416 €     781.624 €          

Netzbeteiligungs-
Verwaltungsgesellschaft 
Südwestfalen mbH (NBVG)

Amtsstraße 2-6,        
57250 Netphen

2018 22% 28.507 €          1.311 €              

Zweckverband Sparkasse Siegen
Morleystraße 2,        
57072 Siegen

2018 21,15% 238.644.116 € 5.127.224 €        
 
Weitere Umstände und Abweichungen im Sinne des § 45 Abs. 2 KomHVO, die geson-
dert anzugeben und zu erläutern sind, bestehen nicht. 
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Nach § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des 
Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW, sowie für die Ratsmitglieder  
 
a) der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, 
b) der ausgeübte Beruf, 
c) die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 

Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, 
d) die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der 

Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form, 
e) die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen 
 
anzugeben. 
 
Diese Vorschrift gewährleistet die notwendige Transparenz über die Verantwortlich-
keiten für das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde. 

 
Ratsmitglieder der Stadt Netphen – Stand 31.12.2019 

 

Familienname Vorname Beruf 
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten, Organen 
etc. 

Bansen Christoph Dipl. Ingenieur 
Gesellschafterversammlung Freizeitpark 
Obernautal Netphen GmbH 

Boch Harald 
Industriemeister/ 
Kfm. Angestellter 

- 

Braas Erhard Rentner 
Sparkassenzweckverbandsversammlung der 
Sparkasse Siegen 

Bradtka Rüdiger 

Einzelhandels-
kaufmann/ Abtei-
lungsleiter Wei-
terbildung 

- 

Braun Stefan 
Maler und La-
ckierer 

Sparkassenzweckverbandsversammlung der 
Sparkasse Siegen 

Brix Reiner Rentner 

Mitgliederversammlung Städte- und Ge-
meindebund 
Sparkassenzweckverbandsversammlung der 
Sparkasse Siegen 

Bruch Elke Kfm. Angestellte 

Mitgliederversammlung Städte- und Ge-
meindebund 
Sparkassenzweckverbandsversammlung der 
Sparkasse Siegen 

Büdenbender Benedikt 
Wissenschaftli-
cher Mitarbeiter 

- 

Büdenbender Bruno 
Industriekauf-
mann 

Sparkassenzweckverbandsversammlung der 
Sparkasse Siegen 

Büdenbender Ekkard Werkstoffprüfer - 

Buttler Helmut Rentner 
Gesellschafterversammlung Freizeitpark 
Obernautal GmbH 
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Decker Wolfgang Steuerberater 
Aufsichtsrat der Netzgesellschaft Südwestfa-
len mbH & Co.KG 

Groos Heinz  
Maschinenbau-
techniker 

- 

Hachenberg Günther Architekt 
Gesellschafterversammlung 
Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH 

Heinz Manfred Pensionär 

Sparkassenzweckverbandsversammlung der 
Sparkasse Siegen 
Gesellschafterversammlung Freizeitpark 
Obernautal Netphen GmbH 

Jüngst Bernhard Pensionär 
Mitgliederversammlung Städte- und  
Gemeindebund 

Kopetzki Klaus Kfz-Meister - 

Leis Werner 
Gewerkschafts-
sekretär 

- 

Löhr Steffen 
Projektbeauf-
tragter Digitali-
sierung 

- 

Müller Ulrich Rentner 
Sparkassenzweckverbandsversammlung der 
Sparkasse Siegen 

Neumann Andre Leitstandfahrer Verbandsversammlung der SIT 

Oehm Alfred 
Maschinenbau-
techniker 

Beirat des Zweckverbandes Personennah-
verkehr 

Ricciardi-
Gronau 

Sonia Steuerberaterin 
Gesellschafterversammlung Freizeitpark 
Obernautal GmbH 

Rock Helga 
Gesetzl. Betreu-
erin 

Verbandsversammlung des Touristikverban-
des Siegerland-Wittgenstein e.V. 
Gesellschafterversammlung  
Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH 

Schmitt Gerhard Rentner - 

Scholl Annette Kfm. Angestellte 
Mitgliederversammlung Städte- und  
Gemeindebund  

Schröder Manfred Rentner 

Sparkassenzweckverbandsversammlung der 
Sparkasse Siegen 
Vorstand des Touristikverbandes Sieger-
land-Wittgenstein e.V. 

Seelbach Marc 
Berufsschulleh-
rer 

Mitgliederversammlung Städte- und  
Gemeindebund 

Spies Dorothee 
Staatl. geprüfte 
Sekretärin 

Sparkassenzweckverbandsversammlung der 
Sparkasse Siegen 
Mitgliederversammlung Städte- und 
Gemeindebund 
Verbandsversammlung der SIT 

Vitt Eberhard 
Verwaltungs-
fachwirt 

Sparkassenzweckverbandsversammlung der 
Sparkasse Siegen 

Vitt Ignaz Fertigungsleiter - 

Voß Heinz Rentner 
Mitgliederversammlung Städte- und Ge-
meindebund 

Wilhelm Klaus-Peter Rentner 
Gesellschafterversammlung 
Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH 

Wunderlich Alexandra Bankkauffrau 
Mitgliederversammlung Städte- und  
Gemeindebund 
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Anlage 3

Art der Verbindlichkeiten
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5

4.1 Anleihen

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten  27.070.377,04 €    1.634.576,74 €   6.768.532,08 €    18.667.268,22 €  26.315.615,48 € 
      für Investitionen

4.2.1 von verbundenen Unternehmen                       -   € 
4.2.2 von Beteiligungen                       -   € 
4.2.3 von Sondervermögen                       -   € 
4.2.4 vom öffentlichen Bereich        721.741,00 €         19.140,00 €      152.640,00 €         549.961,00 €        243.149,00 € 

   4.2.4.1 vom Bund                       -   € 
   4.2.4.2 vom Land        721.741,00 €         19.140,00 €      152.640,00 €         549.961,00 €        243.149,00 € 
   4.2.4.3 von Gemeinden (GV)                       -   € 
   4.2.4.4 von Zweckverbänden                       -   € 
   4.2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                       -   € 
   4.2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-                       -   € 

                 rechnungen

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt  26.348.636,04 €    1.615.436,74 €   6.615.892,08 €    18.117.307,22 €  26.072.466,48 € 
   4.2.5.1 von Banken und Kreditinstituten  26.348.636,04 €    1.615.436,74 €   6.615.892,08 €    18.117.307,22 €  26.072.466,48 € 
   4.2.5.2 von übrigen Kreditgebern                       -   €                     -   €                        -   €                       -   € 

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur     6.000.000,00 €    6.000.000,00 €     6.000.000,00 € 
   Liquiditätssicherung

4.3.1 vom öffentlichen Bereich                       -   € 
4.3.2 vom privaten Kreditmarkt     6.000.000,00 €    6.000.000,00 €     6.000.000,00 € 

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die                       -   € 
   Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-

   kommen

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und     1.011.160,63 €    1.011.160,63 €     1.324.517,38 € 
   Leistungen

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen          47.814,61 €         47.814,61 €        109.764,12 € 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten        188.250,90 €       188.250,90 €          25.189,05 € 
4.8 Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten     5.129.568,35 €    5.129.568,35 €     2.737.012,60 € 
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Wasserwerk                       -   €                      -   €                       -   € 
8. Summe aller Verbindlichkeiten  39.447.171,53 €  14.011.371,23 €   6.768.532,08 €    18.667.268,22 €  36.512.098,63 € 

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung

von Sicherheiten:
(Ausfall)Bürgschaft für die Netzbeteiligungs-     2.842.422,03 €     2.948.687,50 € 
gesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG

Gesamtbetrag 

am 31.12.

des Haushalts-

jahres

Gesamtbetrag

am 31.12. des

Vorjahres

mit einer Restlaufzeit von

Verbindlichkeitenspiegel 31.12.2019
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Anlage 5

Zuführungen
laufende

Auflösungen

€ € € €

1.2.2 Bebaute Grundstücke

Baubetriebshof Dachsanierung 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

FWGH Hainchen Dachsanierung 106.480,00 0,00 106.480,00 0,00

Herstellung Pumpen-Sumpf 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Heimatmuseum Austausch des Heizkessels einschließlich Verteilung 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Sanierung Schieferfassade u. Anstrich Holzfenster 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Berliner Hof 15 + 17 Austausch der Heizkessel 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00

Im Hüttseifen 49 Außenanlage 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Heizungsanlage 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

An der Braas 12 Austausch des Heizkessels 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Bürgerhaus Afholderbach Dachsanierung 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00

Friedhofshalle Beienbach Dachsanierung 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Friedhofshalle Deuz Außenanstrich 2.000,00 13.000,00 0,00 15.000,00

Friedhofshalle Hainchen Dachsanierung 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

Sportheim Netphen Sanierung Warmwassersystem 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Sportheim Deuz (Umkleidegebäude) Heizungsanlage 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

Umkleidegebäude Hainchen Neuer Gasanschluss, Austausch der Heizungsanlage 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

Georg-Heimann-Halle Brandschutzmaßnahmen, Austausch Rauchschutztüren 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

Dreisbachhalle Brandschutzmaßnahmen, Austausch Rauchschutztüren 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Halle Sekundarschule Außenfassade 35.000,00 10.000,00 0,00 45.000,00

Sanierung Sanitärbereich, Austausch Türen 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00

Alte Turnhalle Deuz Austausch Warmwasserrohrnetz 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Neue Turnhalle Deuz Sanierung Warmwassersystem 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Turnhalle Eckmannshausen Sanierung Warmwassersystem 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Halle Gymnasium Instandsetzung der Zargen in den Umkleidekabinen 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

Sanierung Warmwassersystem 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Kindergarten Werthenbach Dachsanierung 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Grundschule Eckmannshausen Sanierung Toiletten 48.325,00 0,00 48.325,00 0,00

Grundschule Dreis-Tiefenbach Sanierung der Grundleitungen 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Sekundarschule/Realschule
Fensteraustausch (Wetterschutz) Schulhoftoiletten,

Altbau
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Sanierung Tartanfeld, oberer Schulhof 30.000,00 10.000,00 0,00 40.000,00

Gymnasium Dachsanierung Verbindung Laubengang B + C 10.000,00 6.000,00 0,00 16.000,00

Weylandstift Dachsanierung 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

Eingangstüranlage 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Fensteraustausch 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

Trampolinhalle Dachsanierung (zwischen Trampolinhalle und Eishalle) 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Untere Industriestraße, OT Dreis-Tfb. Deckensanierung 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

EKZ Netphen Sanierung Natursteinpflasterband 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00

EKZ Netphen Austausch Pflaster Hufeisenparkplatz 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00

Stützmauer Austraße, Ortsteil Dreis-Tfb. Geländer 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Stützmauer Torstraße, Ortsteil Dreis-Tfb. Sanierungsmaßnahmen 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Stützmauer "Im Hüttseifen", OT Dreis-Tfb. Geländer 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

Gesamtbetrag der Instandhaltungsrückst. 835.805,00 449.000,00 250.805,00 1.034.000,00

Betrag

am 31.12.2019

Einzelübersicht der Instandhaltungsrückstellungen

Objekt konkret unterlassene Instandhaltung

Betrag

am 1.1.2019

Veränderungen in 2019
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Erläuterungen zur Übertragung von Investitionsermächtigungen nach 2020 

I 15410103 – Bau von Radwegen 

Übernahme der Haushaltsreste für den Radweg Beienbach. Ausschreibung erfolgt voraussichtlich im 

2. Halbjahr 2020. 

I 15610101 – Kauf v. Wertpunkten für Ausgleichsmaßnahmen 

Die Ökopunkte werden für Ausgleichsmaßnahmen in Baugebieten benötigt. In  2020 werden allein 

für den Ausgleich des Baugebietes Burgraben-Altwiese  rd. 165.000,- € abgerufen werden. 

I 25380106 – Kanalbaumaßnahme „Im Bruch“ 

Geplante Vergabe der Ingenieurleistungen im September 2020. 

I 25410106 – Straßenbau „Im Bruch“ 

Geplante Vergabe der Ingenieurleistungen im September 2020. 

I 25380108 – Kanalbaumaßnahme „Auf dem Hintenhofe“ 

Laufende Maßnahme über den Jahreswechsel. 

I 31260101 – Neubau Feuerwache Oberes Siegtal 

Durch Verzögerungen bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes und des B-Planes für das 

Feuerwehrgerätehaus „Oberes Siegtal“ muss die Durchführung der Baumaßnahme verschoben 

werden. 

I 45410101 – Maßnahmen mit dem Landesbetrieb 

Laufende Maßnahme (Gehwege K 32) über den Jahreswechsel. 

I 45410106 – Ausbau Gehwege „Ortsdurchfahrt Deuz“ 

Laufende Maßnahme über den Jahreswechsel. 

I 61111103 – Brandschutzmaßnahme Rathaus Altbau 

Übertragung der Haushaltsreste, da die ausführende Firma noch keine Schlussrechnung gestellt hat. 

Die Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen. 

I 65380101 – Kanalbaumaßnahme „Brauersdorfer Straße“ K32 

Laufende Maßnahme über den Jahreswechsel. Die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen. 

I 65410101 – Straßenbau „Meisenweg“ 

Laufende Maßnahme über den Jahreswechsel. Die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen. 
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I 65410102 – Straßenbau „Kampenstraße“ 

Laufende Maßnahme über den Jahreswechsel. Die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen. 

I 71111102 – Maßnahmen „Gute Schule 2020“ – Grundschulen 

Der Rat der Stadt Netphen hat am 04.07.2019 per Beschluss die Maßnahmen zur Verwendung der 

Mittel „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2019 und 2020 korrigiert bzw. neu festgesetzt. 

Für 2019 wurde beschlossen, das Dach der GS ON zu sanieren und einen 2. baulichen Rettungsweg zu 

errichten. Die Ausführung konnte jedoch vergabetechnisch und witterungsbedingt erst im Jahr 2020 

durchgeführt werden. 

Außerdem wurde die Errichtung eines 2. baulichen Rettungsweges für die GS Hainchen beschlossen. 

Auch diese Maßnahme musste nach 2020 verschoben werden und befindet sich derzeit in 

Ausführung. 

I 75380104 – Kanalbaumaßnahme „Burggraben“ Netphen 

Verzögerungen von B-Planverfahren durch Ausgrabungen. 

I 75380105 – Kanalbaumaßnahme „Fasanenweg/ Forststraße“ Hainchen 

Laufende Maßnahme über den Jahreswechsel. Die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen. 

I 75410104 – Straßenbau „Bühlgarten“ 

Verzögerung bei der Geländesanierung. 

I 75410105 – Straßenbau „Burggraben“ Netphen 

Verzögerungen von B-Planverfahren durch Ausgrabungen. 

I 75410106 – Straßenbau „Fasanenweg/ Forststraße“ 

Laufende Maßnahme über den Jahreswechsel. Die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen. 

I 81110501 – Erwerb bewegliches Vermögen – Kfz. Bauhof 

Lieferung und Zahlung des neuen Friedhofbaggers in 2020.  

I 81260102 – Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 

Bei den zu übertragenden Mitteln nach 2020 handelt es sich um die Beschaffung des TLF 3000 für 

Deuz, der Auftrag wurde 2019 erteilt und das Fahrzeug befindet sich im Bau sowie die Beschaffung 

des GW L-1 für die Einheit Eschenbach, der Auftrag wurde ebenfalls in 2019 erteilt. Dieses Fahrzeug 

wurde im Juli 2020 fertiggestellt, ausgeliefert und bezahlt. Des Weiteren ist die Beschaffung eines 

MLF für Eschenbach in Planung. 
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I 85380110 – Bauliche Maßnahme KA Netphen 

Laufende Maßnahme über den Jahreswechsel. Ingenieurleistungen derzeit in Ausführung. 

I 85380131- Kanalbaumaßnahme „Auf der Schütze/ Vorm Seifchen“ 

Verzögerungen durch die Änderung des KAG. 

I 85380132 – Kanalbau „OD Deuz“ 

Laufende Maßnahme über den Jahreswechsel. 

I 85410101 – Brückenerneuerungen 

Die Erneuerung der Brücke Schillerstraße war ursprünglich als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem 

Landesbetrieb „Straßen NRW“ geplant. Nach Scheitern der Grunderwerbsverhandlungen für den 

Kreisverkehr wird die Brücke nunmehr separat erneuert. Neubau in Ausführung. 

I 85410116 – Straßenbeleuchtung 

Verzögerungen in der Auftragsabwicklung bei WESTNETZ. Parallel zu den anstehenden 

Sanierungsmaßnahmen im Straßenbau sollen größere Straßenzüge im Bereich der 

Straßenbeleuchtung ebenfalls erneuert werden. Vor dem Hintergrund der noch zur Verfügung 

stehenden Mittel wurden für den Haushalt 2020 keine weiteren Mittel veranschlagt. 

I 85410120 – Neubau Wartehallen 

Laufende Maßnahmen über den Jahreswechsel. 

I 85410130 – Straßenbau „An der Braas“ 

Laufende Maßnahme. Planung in Ausführung. 

I 85410131 – Straßenbau „Auf der Schütze/ Vorm Seifchen“ 

Maßnahme gem. Ratsbeschluss (KAG) vorläufig zurückgestellt. Verzögerungen durch Änderungen des 

KAG. 

I 94240130 – Kunstrasen Sportplatz Dreis-Tiefenbach 

Laufende Maßnahme. 

I 94240131 – Kunstrasen Sportplatz Netphen 

Laufende Maßnahme. 

I 94240230 – Bewegungspark 

Laufende Maßnahme über den Jahreswechsel. 
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I 94240231 – Freizeit- und Erlebnishalle 

Der Zuschussantrag zur Freizeit- und Erlebnishalle wurde nicht bewilligt. Trotz mehrfacher Versuche 

konnten keine Fördermittel generiert werden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.07.2019 

Vorlage 69/2019 beschlossen:  

„… Ohne 90%-ige Förderung wird nach dem 01.07.2020 Alternative C. zur Anwendung kommen.“ 

Alternative C: 

„Der Rat der Stadt Netphen gibt das Projekt „Multifunktionale Freizeit- und Erlebnishalle“ auf. Er 

beauftragt die Verwaltung, den Abriss der bestehenden Eissporthalle vorzubereiten. Die 

entsprechenden Mittel in Höhe von ca. 300.000 € werden im Haushalt 2020 bereitgestellt.“ 

I 95380131 – Kanalbaumaßnahme „Am Sportplatz“ Hainchen 

Maßnahme verschoben nach 2022. 

I 95410131 – Straßenbau „Am Sportplatz“ Hainchen 

Maßnahme verschoben nach 2022. 
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I. Rechtsgrundlagen 
 

Die Gemeinde hat nach § 95 GO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 
des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. 
 
§ 38 KomHVO: Jahresabschluss 
 
(1) Die Kommune hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresab-

schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und 
der in dieser Verordnung enthaltenen Maßnahmen aufzustellen.  
Der Jahresabschluss besteht aus 
 
1. der Ergebnisrechnung 
2. der Finanzrechnung 
3. den Teilrechnungen 
4. der Bilanz und 
5. dem Anhang 

 
(2) Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 beizufügen. Sofern eine 

Kommune von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Er-
stellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch 
macht, sind in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Er-
trägen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichti-
gen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. 
 

 
§ 49 KomHVO: Lagebericht 
 
Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune 
vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresab-
schlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu 
geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss 
des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebe-
richt eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgaben-
erfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen 
die produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen 
und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert 
werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der 
Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. 
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II. Überblick 
 

Der Lagebericht ist Bestandteil des Jahresabschlusses. 
In ihm sollen gerade die Sachverhalte, die sich in der Bilanz nicht niederschlagen 
oder sich in monetären Größen ausdrücken lassen, aufgegriffen werden. Er ist inso-
weit ein Instrument der qualitativen Bilanzanalyse. 
 
Die Schlussbilanz 2019 weist eine Bilanzsumme von rd. 186 Mio. € aus. 
Das Eigenkapital zum 31.12.2019 beläuft sich auf 50,15 Mio. €. 
Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Fehlbetrag i. H. v. rd. 2,33 Mio. € ab. 
 

III. Bilanzanalyse 
 

AKTIVA 
 

Die Aktivseite der Bilanz ist sehr stark durch das Anlagevermögen mit nunmehr rd. 
179,83 Mio. € geprägt. Die bedeutendsten Positionen sind hier: 
 

 Unbebaute Grundstücke (12,17 Mio. €)    -   6,77 % 

 Bebaute Grundstücke (71,67 Mio. €)     - 39,85 % 

 Infrastrukturvermögen (77,56 Mio. €)    - 43,13 % 

 Finanzanlagen (6,23 Mio. €)     -    3,46 % 
 

Im Bereich des Infrastrukturvermögens stellt das Straßennetz mit 28,6 Mio. € neben 
den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen mit 28,26 Mio. € die größte 
Bilanzposition dar. 
 
Das Umlaufvermögen (6,03 Mio. €) setzt sich größtenteils aus den Forderungen 
und den Sonstigen Vermögensgegenstände sowie den liquiden Mitteln zusammen. 
Bei den Forderungen handelt es sich zum Beispiel um Gebühren-, Beitrags- und 
Steuerforderungen, die bis zum 31.12.2019 nicht realisiert werden konnten. 
 
Des Weiteren werden im Umlaufvermögen die erschlossenen Grundstücke ausge-
wiesen, die zum Verkauf stehen. Die sogenannten „Sonstigen Vermögensgegen-
stände – Grundstücke“ belaufen sich auf einen Wert i. H. v. rd. 1,05 Mio. €. 
 
Als liquide Mittel werden die Bestände auf den Bankkonten geführt. Der Stadt 
Netphen stehen zum 31.12.2019 liquide Mittel i. H. v. rd. 2.053.463 € zur Verfügung. 
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PASSIVA 
 
Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des kommunalen Vermögens mit 
folgender grober Gliederung aus: 
 

1. Eigenkapital (50,15 Mio. €)     - 26,96 % 
2. Sonderposten (69,27 Mio. €)     - 37,24 % 
3. Rückstellungen (23,41 Mio. €)     -  12,59 % 
4. Verbindlichkeiten (39,45 Mio. €)     - 21,21 % 
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten  (3,73 Mio. €)  -   2,01 % 

 
Die Passivseite weist wie bereits unter II. Überblick angegeben ein Eigenkapital von 
rd. 50,15 Mio. € aus. Das Eigenkapital ist eine reine bilanzielle Rechengröße, die 
sich als Saldo aus den Werten der Aktivseite und den übrigen Werten der Passivsei-
te ergibt. 
Zudem fließt der Ergebnissaldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) aus der Er-
gebnisrechnung ein, welches das Eigenkapital mindert oder erhöht. 
 
Das Eigenkapital teilt sich nach Abschluss des Haushaltsjahres wie folgt auf: 
 

 Allgemeine Rücklage 51.956.469 € 
  Ausgleichsrücklage       527.363 € 
  Jahresfehlbetrag  - 2.331.679 € 
 
Eigenkapital zum 31.12.2019  50.152.153 € 
 
Die Sonderposten bilden auf der Passivseite der Bilanz erhaltene, investitionsbezo-
gene Zuwendungen (40,62 Mio. €) und erhobene Beiträge für durchgeführte Investi-
tionsmaßnahmen (24,21 Mio. €) ab. Diese Sonderposten aus Zuwendungen und Bei-
trägen, deren Auflösung sich in zukünftigen Haushaltsjahren ergebnisverbessernd 
auswirken wird, betragen insgesamt rd. 64,83 Mio. €. Neben diesen beiden Arten von 
Sonderposten wurden zusätzlich die sog. Sonstigen Sonderposten (4,44 Mio. €) ge-
bildet. Diese Summe setzt sich aus den Eigenleistungen für Gebäude und Sportplät-
ze, dem „Weylandstift“ sowie den Fördermitteln aus dem Investitionsprogramm „Gute 
Schule 2020“ zusammen. 
 
Die zu erwirtschaftenden Rückstellungen für zukünftig eintretende Verbindlichkeiten 
betragen rd. 23,41 Mio. € und setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 Pensionsrückstellungen  rd. 19,80 Mio. € 
 Instandhaltungsrückstellungen rd.   1,03 Mio. € 
 Sonstige Rückstellungen  rd.   2,58 Mio. € 
 Gesamtsumme   rd. 23,41 Mio. € 
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Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen schlagen mit einem Wert von 
rd. 27,07 Mio. € zu buche. Dieser Betrag verdeutlicht, dass die Bilanzposition „Ver-
bindlichkeiten“ zu 68,62 % aus Verbindlichkeiten für Investitionskredite besteht.  
 

Ergebnisrechnung 
 
Das Jahresergebnis 2019 von rd. -2,33 Mio. € stellt gegenüber dem fortgeschriebe-
nen Ansatz eine Verschlechterung von rd. 144 T€ dar.  
 
In der Gesamtergebnisrechnung 2019 sind 50.010.122 € ordentliche Erträge und 
51.443.579 € ordentliche Aufwendungen ausgewiesen. Diese Beträge sind um das 
Finanzergebnis (-898.222 €) zu erweitern, so dass das Jahresergebnis einen Fehlbe-
trag von 2,33 Mio. € ausweist. 
 
Zum Stichtag 31.12.2019 wurden mehr ordentliche Erträge (31.477 €) und mehr or-
dentliche Aufwendungen (243.265 €) als ursprünglich veranschlagt verbucht.  
 
Die wesentlichen Ertragspositionen schließen 2019 mit folgenden Ergebnissen ab: 
 
            Fortg. Ansatz          Ist          +/- 

 Gewerbesteuer    9.000.000 €             8.566.737 €             -433.263 € 

 Anteil a.d. EKSt.  13.929.050 €           13.667.201 €   -261.849 € 

 Schlüsselzuweisungen   2.686.500 €   2.688.871 €        2.371 € 

 Grundsteuer A + B    3.999.000 €   4.006.006 €        7.006 € 

29.614.550 €          28.928.815 €   -685.735 € 
 
Diese vier Positionen bilden mit einem Gesamtvolumen von rd. 28,93 Mio. € 57,85 % 
der ordentlichen Erträge. 
 
Die größten Aufwandspositionen schließen 2019 mit folgenden Ergebnissen ab: 
 

 Kreisumlage        rd. 17,44 Mio. € 

 Personal- und Versorgungsaufwendungen   rd. 10,85 Mio. € 
(bereinigt um die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen) 

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  rd.   8,86 Mio. € 
 

Die Kreisumlage macht rd. 77 % der gesamten Transferaufwendungen und knapp 
1/3 der ordentlichen Aufwendungen aus. Die drei v. g. Positionen bilden rd. 72 % der 
gesamten ordentlichen Aufwendungen ab. 
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Investitionen 
 
Die „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ des Haushaltsjahres belaufen sich auf 
4,86 Mio. €. 86 % der Gesamtsumme entfallen auf Auszahlungen für Baumaßnah-
men. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag im Bereich der Produkte „Liegen-
schaften und Gebäudemanagement“, „Freizeitpark Netphen“, „Bau und Unterhaltung 
der Verkehrsinfrastruktur“ und „Abwasserbeseitigung und Entwässerung“. 
 
Finanzierung/ Kredite 
 
Im Berichtsjahr wurden die langfristigen Verbindlichkeiten planmäßig mit 1.793 T€ 
getilgt. Neuaufnahmen sind in Höhe von 2.482 T€ getätigt worden. Hierin enthalten 
ist das zins- und tilgungsfreie Darlehen des Landes aus dem Investitionsförderungs-
programm „Gute Schule 2020“. Zum Bilanzstichtag erhöht sich der Darlehensbe-
stand auf 27.070 T€. 
 
Kassenkredite wurden in 2019 i. H. v. 15,25 Mio. € aufgenommen und im Laufe des 
Jahres um 15,25 Mio. € getilgt. Der Stand der Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag 
31.12.2019 beläuft sich auf 6 Mio. €. 
 
Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten wurden nicht getätigt. 
 
Personalbereich 
 
Zum Bilanzstichtag beschäftigte die Stadt Netphen 177 Mitarbeiter (Vorjahr 180), da-
von 18 Beamte, 148 Beschäftigte und 11 Auszubildende (davon 3 Beamtenanwär-
ter). Die Besoldung für die Beamten richtet sich nach dem Landesbesoldungsgesetz 
NRW und die Entgeltvergütung für die Beschäftigten nach dem Tarifvertrag öffentli-
cher Dienst (TVöD). Die Personalauszahlungen belaufen sich zum 31.12.2019 auf 
rd. 8,58 Mio. €. Zum Stichtag 31.12.2018 betrugen die Personalauszahlungen rd. 
8,32 Mio. €. Der Anstieg der Personalauszahlungen ist im Tarifabschluss für 2018 
begründet, der eine weitere Erhöhung der Bezüge ab dem 01.04.2019 vorsah.  
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Kennzahlen 
 
Die Analyse der Vermögens- und Schuldenlage kann mit Hilfe betriebswirtschaftli-
cher Kennzahlen erfolgen.  
Ein NKF-Kennzahlenset ist in Zusammenarbeit von Aufsichtsbehörden der Kommu-
nen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt und Vertretern der örtlichen Rechnungsprü-
fung (VERPA) zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen erarbeitet 
worden.  
Dieses Kennzahlenset soll eine Bewertung der Haushaltslage und der wirtschaftli-
chen Situation jeder Kommune in vergleichbarer Art und Weise ermöglichen. Ver-
gleiche mit anderen Kommunen sind allerdings kritisch anzustellen, da es wegen un-
terschiedlicher Bewertungsmöglichkeiten einer einheitlichen Bilanzierungsbasis er-
mangelt. 
 
Bei der Betrachtung der Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den zu-
grundeliegenden Daten nur um stichtagsbezogene Werte zum Zeitpunkt des Jahres-
abschlusses handelt.  
 
Des Weiteren handelt es sich bei den Kennzahlen, insbesondere bei denen zur Er-
tragslage um Momentaufnahmen, die sich aufgrund der Unwägbarkeiten der Haus-
haltsausführung im NKF von Jahr zu Jahr deutlich verändern können. 
 
Die Kennzahlen sind in 4 Bereiche gegliedert: 
 

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation 
2. Kennzahlen zur Vermögenslage 
3. Kennzahlen zur Finanzlage 
4. Kennzahlen zur Ertragslage 

 
Im Folgenden werden die einzelnen Kennzahlen, die sich nach dem Jahresabschluss 
zum 31.12.2019 ergeben, dargestellt und den Werten des Jahresabschlusses 2018 
gegenübergestellt. 
 
Darüber hinaus werden einige Kennzahlen im weiteren Verlauf mit den von der 
GPA NRW ermittelten Durchschnittswerten aus der überörtlichen Prüfung mit 
einer Anzahl von bis zu 156 kreisangehörigen Kommunen, zum Stand 30. No-
vember 2019, für die Jahre 2010 bis 2017 verglichen und in diagrammform dar-
gestellt. 
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Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation 
 
Aufwandsdeckungsgrad (97,21 %) 
 
Der „Aufwandsdeckungsgrad“ (ADG) zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen 
Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Ein finanziel-
les Gleichgewicht kann demnach nur durch eine vollständige Deckung (mindestens 
100 %) erreicht werden.  
 
     31.12.2019 (97,21 %) 31.12.2018 (102,92 %) 
Ordentliche Erträge x 100     50.010.122 € x 100     51.391.910 € x 100 
Ordentliche Aufwendungen          51.443.579 €           49.934.941 € 

 
 
Im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 ist der Aufwandsdeckungsgrad um rd. 6 %-
Punkte gefallen. Die ordentlichen Aufwendungen werden durch die erwirtschafteten 
ordentlichen Erträge nicht komplett gedeckt.  
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Eigenkapitalquote 1 (26,96 %) 
 
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ (EkQ1) misst den Anteil des Eigenkapitals am 
Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme. Diese Kennzahl kann bei einer Kommune ein 
wichtiger Bonitätsindikator sein. 
 
     31.12.2019 (26,96 %) 31.12.2018 (28,17 %) 
Eigenkapital x 100   50.152.153 € x 100  52.348.822 € x 100 
    Bilanzsumme       186.007.957 €      185.834.138 € 
 
 
Eigenkapitalquote 2 (61,82 %) 
 
Die „Eigenkapitalquote 2“ (EkQ2) misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapi-
tals“ am Gesamtkapital. Weil bei den Kommunen die Sonderposten mit Eigenkapital-
charakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße 
„Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. 
 

(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/ Beiträge) x 100 
Bilanzsumme 

(50.152.153 € + 40.616.814 € + 24.214.566 €) x 100  31.12.2019 (61,82 %) 
186.007.957 € 

(52.347.822 € + 41.915.565 € + 25.014.190 €) x 100  31.12.2018 (64,18 %) 
   185.834.138 € 
 
 
Je höher die Eigenkapitalquote einer Kommune ist, desto unabhängiger ist sie ten-
denziell von Fremdkapitalgebern. Es sind allerdings verschiedene Sachverhalte zu 
berücksichtigen, z.B. führt auch eine Bilanzverkürzung zu einer höheren Eigenkapi-
talquote, wenn z.B. Vermögen zu Gunsten der Kredittilgung veräußert wird. Umge-
kehrt führen kreditfinanzierte Investitionen zu einer niedrigeren Eigenkapitalquote, 
was nicht notwendigerweise schlecht sein muss, z.B. wenn aus der getätigten Inves-
tition zukünftig Erträge resultieren, welche die entstandenen Aufwendungen über-
steigen. 
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Fehlbetragsquote (4,44 %) 
 
Die Kennzahl „Fehlbetragsquote“ (FBQ) gibt Auskunft über den durch einen Fehlbe-
trag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen bei 
der Ermittlung dieser Kennzahl jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die 
Fehlbetragsquote ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rückla-
ge ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu 
diesen beiden Bilanzposten gesetzt. 
 

 
negatives Jahresergebnis x (-100) 

Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage 
 

 
                      -2.331.679 € x (-100)      31.12.2019 (4,44 %) 
                    52.483.832 € 

 
                      527.363 € x (100)       31.12.2018 (-1,02 %) 
                    51.820.459 € 
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Kennzahlen zur Vermögenslage 
 
Infrastrukturquote (41,70 %) 
 
Die „Infrastrukturquote“ (IsQ) stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermö-
gen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss 
darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen der Stadt entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die 
Gebietsgröße der Kommune oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung 
dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Die Infrastrukturquote stellt eine Verfeinerung 
der früheren Kennzahl „Anlagenintensität“ dar. Diese beleuchtete das Verhältnis zwi-
schen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bi-
lanz. 
 

(Infrastrukturvermögen x 100) 
Bilanzsumme 

 
77.560.221 € x 100  31.12.2019 (41,70 %) 

186.007.957 € 
 

79.320.365 € x 100  31.12.2018 (42,68 %) 
185.834.139 € 

 
 
Abschreibungsintensität (11,39 %) 
 
Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ (AbI) zeigt an, in welchem Umfang die 
Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Da es sich bei 
Abschreibungen um weitestgehend „fixe“ Aufwendungen/ Kosten handelt, kann die 
Stadt Netphen sie kaum beeinflussen.  
 

(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100) 
ordentliche Aufwendungen 

 
5.859.514 € x 100  31.12.2019 (11,39 %) 

 51.443.579 € 
 

5.437.509 € x 100  31.12.2018 (10,89 %) 
 49.934.941 € 

 
Die Abschreibungsintensität oder –quote gibt zu erkennen, dass rd. 11 % der gesam-
ten ordentlichen Aufwendungen durch die Verwaltung nur schwer beeinflussbar sind. 
Es ist allerdings zu erwähnen, dass eine geringe Abschreibungsintensität im Um-
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kehrschluss auch bedeuten kann, dass das städtische Vermögen bereits größtenteils 
„abgeschrieben“ ist und das „alte“ Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt 
wurde. Diese Kennzahl ist im engen Zusammenhang mit der noch folgenden „Investi-
tionsquote“ zu betrachten und zu interpretieren. 
 
Drittfinanzierungsquote (54,46 %) 
 
Die „Drittfinanzierungsquote“ (DfQ) zeigt das Verhältnis zwischen bilanziellen Ab-
schreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushalts-
jahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpos-
tenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beein-
flussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. 
 

(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100) 
Bilanzielle Abschreibungen 

 
(3.191.349 € x 100)  31.12.2019 (54,46 %) 

   5.859.514 € 
 

(3.041.975 € x 100)  31.12.2018 (55,94 %) 
   5.437.509 € 

 
 
Investitionsquote (80,17 %) 
 
Die Kennzahl „Investitionsquote“ (InQ) gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang 
dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investi-
tionen gegenüberstehen. Diese Kennzahl spiegelt gewissermaßen den Alterungs-
prozess des Anlagevermögens wieder. Ist die Investitionsquote hoch, so lässt dies 
den Schluss zu, dass ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird, um 
z.B. dem Stand der technischen Entwicklung gerecht zu werden. Eine dementspre-
chende niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung des Anlagevermögens 
hinweisen. 
 
 

(Bruttoinvestitionen x 100) 
(Abgänge des AV + Abschreibungen) 

 
                    (4.988.530 € x 100)            31.12.2019 (80,17%) 

    (392.274 € + 5.830.011 €) 
 
            (6.649.822 € x 100)            31.12.2018 (117,55%) 

    (219.647 € + 5.437.509 €) 
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Die Ermittlung der Investitionsquote ergibt einen Wert i. H. v. 80,17 %. Dies stellt ei-
ne deutliche Minderung gegenüber dem Vorjahr von ca. 37,38 Prozentpunkten dar. 
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der Bruttoinvestitionen (- 1.661.292 €) 
reduziert.  
 

 
 
 
Kennzahlen zur Finanzlage 
 
Anlagendeckungsgrad II (84,42 %) 
 
Der „Anlagendeckungsgrad II“ (AnD2) gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens 
langfristig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert sind. Bei der 
Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivpos-
ten „Eigenkapital“, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, langfristige 
Rückstellungen und langfristiges Fremdkapital gegenüber gestellt. 
 

(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 
Anlagevermögen 

 

   (50.152.153 € + 64.831.380 € + 36.820.760 €) x 100             31.12.2019 (84,42 %) 
179.825.496 € 

 
   (52.347.822 € + 66.929.755 € + 35.948.213 €) x 100             31.12.2018 (85,86 %) 

180.787.417 € 
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Gemäß der „Goldenen Bilanzregel“ sollte die Kennzahl im Optimalfall bei über 100 % 
liegen. Mit 84,42 % ist dieser Optimalfall nicht realisiert, weiter liegt sie unterhalb des 
interkommunalen Durchschnitts (87,5 %). Der Kennzahlenwert 2019 bleibt nahezu 
identisch mit dem aus dem Vorjahr (-1,44 %-Punkte). 
 
Dynamischer Verschuldungsgrad (94) 
 
Mit Hilfe des dynamischen Verschuldungsgrades (DVsG) lässt sich die Schuldentil-
gungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbe-
zogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Grö-
ßenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufe-
nen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung 
genutzt werden könnten.  
Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter gleichen 
Bedingungen möglich wäre, die effektive Verschuldung aus den zur Verfügung ste-
henden Finanzmitteln zu tilgen (Entschuldungsdauer). 
 
 

                        Effektivverschuldung    
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) 

 
  58.664.909 €                     31.12.2019 (94) 

                  625.170 € 
  55.491.673 €                     31.12.2018 (15) 

               3.653.065 € 
 

          31.12.2019           31.12.2018 
Gesamtes Fremdkapital (Bilanz-Pos. 3 + 4)  62.861.637 €         58.815.925 € 
./. Liquide Mittel        2.053.463 €    760.660 € 
./. kurzfristige Forderungen      2.143.265 €           2.563.592 € 
= Effektive Verschuldung             58.664.909 €         55.491.673 € 
 
Das ermittelte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2019 bedeutet, dass es rd. 94 Jahre 
dauert bis die Stadt Netphen bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat.  
 
Liquidität 2. Grades (38,86 %) 
 
Die Kennzahl „Liquidität 2. Grades“ (Li2) gibt stichtagsbezogen Auskunft über die 
„kurzfristige Liquidität“ der Kommune und zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfris-
tigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch vorhandene liquide Mittel und die 
kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. 
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(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 

kurzfristige Verbindlichkeiten 
 
        (2.053.463 € + 2.143.265 €) x 100                   31.12.2019 (29,95 %) 
                          14.011.371 € 
 

(760.660 € + 2.563.592 €) x 100                   31.12.2018 (28,15 %) 
                          11.808.864 € 
 
Eine Liquidität 2. Grades von über 100 % zeigt auf, dass die liquiden Mittel und die 
noch ausstehenden kurzfristigen Forderungen ausreichen, um sämtliche kurzfristigen 
Verbindlichkeiten zu decken. Die Liquidität 2. Grades sollte bei mindestens 100 % 
liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. 
 
Ein Wert von unter 100 % zeigt, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht 
durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt ist und kann zum Li-
quiditätsengpass führen, der die Kommune zur Aufnahme von Liquiditätskrediten 
zwingt. Im Haushaltsjahr 2019 wurden Liquiditätskredite i. H. v. 15,25 Mio. € aufge-
nommen und i. H. v. 15,25 Mio. € getilgt. 
 
Bei der Betrachtung des Kennzahlenwertes ist zu beachten, dass ihre Aussagekraft 
dadurch eingeschränkt ist, dass sie vergangenheitsorientiert und stichtagbezogen ist. 
Die Liquidität 2. Grades bietet also nur einen sehr eingeschränkten Anhaltspunkt für 
die momentane und erst recht für die zukünftige Liquiditätslage der Kommune.  
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Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (5,81 %) 
 
In welchem Ausmaß die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann 
mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ (KVbQ) beurteilt werden. 
 

 
(kurzfristige Verbindlichkeiten x 100) 

Bilanzsumme 
 

(14.011.371 € x 100)   31.12.2019 (7,53 %) 
         186.007.957 € 

 
 (11.808.864 € x 100)   31.12.2018 (6,35 %) 

         185.834.139 € 
 

 
Bei einem Wert unterhalb von 5 % gilt, laut Handbuch zum NKF-Kennzahlenset 
NRW des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-
Westfalen, dass die Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten im Verhältnis zur Bi-
lanzsumme nicht relevant ist. Mit einem Wert von 7,53 % liegt die Stadt Netphen et-
was oberhalb der besagten Wertgrenze, allerdings deutlich unterhalb des von der 
GPA NRW ermittelten Durchschnittswerts von 9,9 %. 
 
Zinslastquote (1,78 %) 
 
Die „Zinslastquote“ (ZlQ) zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zu-
sätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit besteht. 
 

(Finanzaufwendungen x 100) 
Ordentliche Aufwendungen 

 
(916.293 € x 100)      31.12.2019 (1,78 %) 

          51.443.579 € 
 

(957.797 € x 100)   31.12.2018 (1,92 %) 
          49.934.941 € 

 
 
Diese Kennzahl gibt Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kom-
mune durch innerhalb des Haushaltsjahres oder in Vorjahren aufgenommene Kas-
sen- und/ oder Investitionskredite. 
Der von der GPA NRW ermittelte Durchschnittswert der Zinslastquote beträgt im in-
terkommunalen Vergleich 1,2 %. 
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Bemerkung zur Finanzlage 
 

Die Finanzlage korrespondiert zwar eng mit der Ertragslage, dies heißt jedoch nicht 
zwangsläufig, dass die Ergebnisse gleich ausfallen. Durch nicht ein- oder auszah-
lungsrelevante Positionen (z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Er-
träge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, ILV) in der Ergebnis-
rechnung kann es zu deutlichen Abweichungen kommen. 
 

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 
2.053.463 €. Die Gesamtfinanzrechnung 2019 schließt mit einem Finanzmittelüber-
schuss i. H. v. 101.482 € ab. 
 

Kennzahlen zur Ertragslage 
 
Netto-Steuerquote (58,62 %) 
 
Die „Netto-Steuerquote“ (NSQ) gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ 
finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen 
Zuwendungen, ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Ge-
werbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Stadt zu 
leistenden Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds 
Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen. 
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(Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) x 100 
(ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) 

 
 (29.798.420 € - 640.421 € - 530.634 €) x 100   31.12.2019 (58,62 %) 
    (50.010.122 € - 640.421 € - 530.634 €) 

 
  (30.606.553 € - 839.239 € - 798.476 €) x 100   31.12.2018 (58,22 %) 
    (51.391.910 € - 839.239 € - 798.476 €) 

 
Mit einer Netto-Steuerquote von 58,62 % liegt die Stadt Netphen mit 0,4- Prozent-
punkten über dem interkommunalen Durchschnitt. 
 

 
 
Zuwendungsquote (14,41 %) 
 
Die Kennzahl „Zuwendungsquote“ (ZwQ) gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die 
Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. 
 

(Erträge aus Zuwendungen x 100) 
ordentliche Erträge 

 
(7.206.758 € x 100)     31.12.2019 (14,41 %) 

        50.010.122 € 
 

(7.719.897 € x 100)     31.12.2018 (15,02 %) 
        51.391.910 € 
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Personalintensität (18,31 %) 
 
Die „Personalintensität“ (PI) stellt dar, welchen Anteil die Personalaufwendungen an 
der Summe der gesamten ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf 
den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantwor-
ten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. 
 

(Personalaufwendungen x 100) 
ordentliche Aufwendungen 

 
(9.420.707 € x 100)   31.12.2019 (18,31 %) 

        51.443.579 € 
 

(9.146.451 € x 100)   31.12.2018 (18,32 %) 
        49.934.941 € 

 
Die Personalintensität beträgt bei der Stadt Netphen zum 31.12.2019 rd. 18 %. Die 
Personalaufwendungen spielen bei allen Kommunen eine bedeutende Rolle und ma-
chen daher einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Der inter-
kommunale Vergleich dieser Kennziffer (Durchschnittswert: 17,5 %) gestaltet sich in 
der Praxis äußerst schwierig, da das Ergebnis keinerlei Rückschlüsse auf Faktoren, 
wie z.B. die Größe des Stadtgebietes, die Einwohnerzahl etc. miteinfließen lässt. Ei-
ne niedrige Quote muss nicht zwingend ein positiv zu beurteilendes Ergebnis darstel-
len. Denn ein Stellenabbau und die damit einhergehende Reduktion der Personalin-
tensität können unter Umständen zur Qualitätsminderung führen. 
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Sach- und Dienstleistungsintensität (17,22 %) 
 
Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ (SDI) lässt erkennen, in welchem Ausmaß 
sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden 
hat. 
 

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen X 100) 
ordentliche Aufwendungen 

 
(8.856.261 € x 100)   31.12.2019 (17,22 %) 

        51.443.579 € 
 

(8.452.626 € x 100)   31.12.2018 (16,93 %) 
        49.934.941 € 
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Transferaufwandsquote (44,01 %) 
 
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ (TAQ) stellt einen Bezug zwischen den 
Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. 
 
 

(Transferaufwendungen x 100) 
ordentliche Aufwendungen 

 
(22.642.002€ x 100)        31.12.2019 (44,01 %) 

   51.443.579 € 
 

(21.807.950€ x 100)        31.12.2018 (43,67 %) 
   49.934.941 € 

 
 
Die Transferaufwandsquote zum 31.12.2019 beträgt rd. 44 %. Die Quote wird haupt-
sächlich durch die Kreisumlage i. H. v. 17,44 Mio. € beeinflusst.  
Des Weiteren schlagen die Transferaufwendungen des Produkts „Hilfe für Asylbe-
werber/ geduldete Ausländer“ mit 1.374.188 € zu buche.  
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IV. Ausblick 
 

Einflüsse auf die künftige Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem 
politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld. 
Konjunkturelle Effekte beeinflussen sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite.  
 
Vermögens- und Schuldenentwicklung 
 
Das Anlagevermögen wird durch die Abschreibungen (5.859.514 €) stets verringert. 
Durch die zahlreichen Maßnahmen der laufenden Unterhaltung im Bereich des Im-
mobilien- und Infrastrukturvermögens wird seitens der Verwaltung versucht den mo-
mentanen Gebrauchszustand der Sachanlagen zu halten bzw. durch Neu- und Aus-
bauten von Gebäuden zu erweitern. 
 
In die Schullandschaft soll in den kommenden Jahren neben dem Förderprogramm 
„Gute Schule 2020“ zusätzlich investiert werden. Hier stehen die Maßnahmen, die 
durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) mit 90 % gefördert 
werden im Vordergrund. Hier ist die Sanierung des Umkleidebereichs inklusive der 
Sanitäranlagen der Turnhalle der Sekundarschule zu erwähnen.  
 
Im Bereich der Feuerwehr werden in den nächsten Jahren weiterhin Investitionen 
notwendig, welche durch den Brandschutzbedarfsplan vorgegeben werden. 
Im Bereich des städtischen Baubetriebshofes sollen in den kommenden Jahren di-
verse Fahrzeuge ausgetauscht werden. Vorgesehen sind u.a. die Beschaffungen 
eines Klein-LKW mit 3-Seiten-Kipper, eines Unimogs sowie eines LKW mit Ladekran. 
 
Ergebnisentwicklung 
 
Die Gesamtergebnisrechnung schließt für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Fehlbe-
trag in Höhe von 2.332 T€ ab. 
Der Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital in der Form, dass die Ausgleichsrück-
lage in Höhe von 527 T€ und die Allgemeine Rücklage in Höhe von 1.805 T€ zur De-
ckung herangezogen werden müssen. 
Inwieweit für 2020 gegenüber der Veranschlagung eine Verbesserung oder eine 
Verschlechterung und damit einhergehend eine Entlastung oder erneute Reduzie-
rung der Allgemeinen Rücklage eintreten kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
absehbar. Inwieweit die durch die Corona-Pandemie entstehenden Mehraufwendun-
gen und Mindererträge durch entsprechende Kostenerstattungen seitens Bund und 
Land kompensiert werden können sind der aktuellen Gesetzeslage nicht zu entneh-
men. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings klar, dass die Corona-Pandemie weitrei-
chende Auswirkungen auf die kommenden Jahresabschlüsse haben wird. 
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